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•
Gehaltserhöhung 

mittels verschiedener 
Zulagen  

•
13 Monatsgehälter 

und 40 
Wochen-
arbeits-
stunden

•
Der Südtiroler Sanitäts-

betrieb verfügt über 
modern ausgestattete 

Einrichtungen

•
Jährlich 20 

bezahlte Tage 
für Fort- und 

Weiterbildungen / 
Kongresse

Möglichkeit der 

•
Multikulturelles 

Umfeld durch den 
Austausch zwischen 
der deutschen und 
italienischen Kultur   

•
6 Urlaubswochen 

pro Jahr, bezahlter 
Krankenstand, 

31 Monate Elternzeit

•
Beachtliche 
betriebliche 

Sozialleistungen  

•
Krankenversicherung 

im Gehalt 
inbegriffen   



•
Beachtenswerte 
Angebote zur 
Vereinbarkeit
 von Familie 
und Beruf

•
Bemerkenswerte Förde-

rung & Unterstützung der 
EeruÀ	ichen	und	Sersönli�
chen Weiterentwicklung

•
Dreisprachige 

Universität 
(Deutsch – 
Italienisch – 

Englisch)

•
Verschiedene 

Teilzeitmodelle 

•
Hohe Qualität 

der öffentlichen 
Schulen 

•
Strukturierte 

Einführung und 
Begleitung neuer 

Mitarbeiter

•
Hohe 

Lebensqualität 

•
Unterstützung für 
das Erlernen der 
zweiten Sprache 
(Deutsch oder 

Italienisch)
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Mission

Vision

�	 Wirksamer,	effi	zienter	und	Zirtschaftlicher	
 Einsatz der Ressourcen für die Gemein-
 schaft
• Förderung der Weiterentwicklung im 
 Sinne der Loyalität, der Kompetenzen und  
 der Professionalität
• Angebot multidisziplinärer Dienst-
 leistungen
• Förderung eines soliden betrieblichen 

Netzwerks 

1. Mensch
• Gesundheit und Sicherheit am 
 Arbeitsplatz 
• klare Verteilung der Verantwortlichkeiten
• sozialer Auftrag
 - Gleichgewicht zwischen Arbeit und 
    Privatleben 
• Rechtmäßigkeit, Transparenz, 
 Unparteilichkeit und Gleichberechti- 
 gung als Handlungsmaxime

2. Gesundheit
•  Förderung, Erhaltung und Wiederherstel- 
 lung der Gesundheit als Kernaufgabe

• Gleichheit
 - gleicher Zugang zu den Diensten und  
  Leistungen für alle

• Würde
 - Professionalität und Solidarität als   
  wesentlicher Bestandteil der Erbringung  
  der Dienstleistungen

• Selbstbestimmung
 - freies und bewusstes Einverständnis sei- 

Werte



• Berücksichtigung des multikulturellen Kontextes
 - Chancengleichheit
 - Diversity Management
 - Gegen jede Form von Diskriminierung
• Ständige Verbesserung der Qualitätsstandards
• Aktives Engagement in den Behandlungs- und 
 Betreuungsprozessen 
• Förderung der Integration der Mitarbeiter und 
 der Berufsgruppen:
 - gegenseitiger Respekt vor den Zuständigkeiten 
 - gegenseitiger Respekt vor den Verantwortlichkeiten

• enge Beziehung mit dem Sozialbereich und seinen 
Experten
• Innovation
• Modernisierung des Gesundheitsbereiches 

3.  Organisation
• Zusammenarbeit zwischen sämtlichen Abteilungen/  
 Diensten und Berufen
• als Teil eines Ganzen in der Gesellschaft 
• als lernende Organisation, in welcher die 
 Problemlösefähigkeit kontinuierlich ausgebaut 
 und die Kompetenzentwicklung gefördert wird. 
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  tens des Patienten, um eine therapeutische Allianz zu
  fördern

• Beziehung
 - Vertrauen und Respekt

• Kompetenzentwicklung
 - Weiterbildung auf Grundlage der Bedarfsanalysen 
  und der Ergebnisbewertung A
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Dieser Ratgeber bietet eine Übersicht über den Südtiroler Sa-

nitätsbetrieb und die dreisprachige Kultur Südtirols, in die die-

ser eingebettet ist.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb ermöglicht verschiedene Ar-

beitsverträge. In diesem Heft werden die verschiedenen An-

stellungsverfahren und -abläufe dargestellt. Neben der Er-

läuterung der verschiedenen Anstellungsverfahren bietet die 

Broschüre auch nützliche Informationen zum Betrieb selbst, 

Auskünfte hinsichtlich Familienfreundlichkeit, den Wohnungs-

angeboten und über das reichhaltige Angebot an Freizeitakti-

vitäten in Südtirol.

Blättern Sie einfach durch den Ratgeber und lassen Sie sich 

davon überraschen, was der Südtiroler Sanitätsbetrieb und 

Südtirol selbst alles zu bieten haben. Und sollten Sie sich nach 

der Lektüre dafür entscheiden, Teil dieser Gemeinschaft wer-

den zu wollen, dann heißen wir Sie bereits jetzt herzlich will-

kommen.

Schlussendlich hoffen wir, dass Sie auf alle Ihre Fragen bezüg-

lich des Südtiroler Sanitätsbetriebes in diesem Vademecum 

eine	 $ntZort	 finden�	Falls	n icht,	s teht	d as	7eam	d er	3erso-

nalanwerbung jederzeit für Informationen zur Verfügung. 

Sie erreichen uns unter folgender E-Mail Adresse oder Telefon-

nummer:

recruiting@sabes.it 

Tel: +39 0471 223 634

+39 0471 223 642

=ur	Eesseren	/esEarkeit	des	7e[tes	Zird	auf	JeschlechtssSezifische	
Sprachformen verzichtet. Im Text sind immer beide
Geschlechter gemeint, es sei denn, eine explizite
Formulierung weist darauf hin.
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Abbildung „Verträge“

ÖFFENTLICHER 
WETTBEWERB

INTERREGIONALE
MOBILITÄT

UNBEFRISTETER
ARBEITSVERTRAG

Befähigung 
zur 

Berufsausübung 

Zweisprachig-
keits-

nachweis 
C1 

Einschreibung 
in die

Ärztekammer

Sprach-
gruppenzuge-

hörigkeits-
erklärung



 Welche Formen der An-  
   stellung bietet der Süd-  
   tiroler Sanitätsbetrieb? 
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb muss als öffentlicher Betrieb bei 
der Personaleinstellung bestimmte Verfahrensweisen beach-
ten, welche allen Kandidaten dieselben Zugangsmöglichkeiten 
für eine Anstellung garantieren. Die folgende Abbildung zeigt 
zunächst die verschiedenen Formen der Arbeitsverträge auf, 
welche in den darauffolgenden Abschnitten detailliert erläutert 
werden. 

PERMANENTE
RANGLISTE

RANGORDNUNG 
NACH BEDARF

BEFRISTETER
ARBEITSVERTRAG

Befähigung 
zur Berufsaus-

übung 

Einschreibung 
in die

Ärztekammer 

Sprach-
gruppenzuge-

hörigkeits-
erklärung

(mit oder ohne Zwei-
sprachigkeitsnachweis   
deutsch-italienisch C1)

(mit Zweispra-
chigkeitsnachweis 

deutsch-italienisch C1)
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Öffentlicher Wettbewerb

In der italienischen öffentlichen Verwaltung kann man eine 
unbefristete Anstellung (ähnlich der Übernahme ins Beam-
tenverhältnis) nur nach Absolvierung und bestandener Prü-
fung bei einem Wettbewerbsverfahren erhalten. 

Für eine unbefristete Anstellung in einem öffentlichen Betrieb 
in	Südtirol	ist	Zeiters	ein	dem	jeZeiliJen	%erufsSrofil	entsSre-
chender	zertifizierter	=ZeisSrachiJkeitsnachZeis	für	die	deut-
sche und italienische Sprache erforderlich.

Wettbewerbsverfahren

Das Wettbewerbsverfahren sieht eine öffentliche Bekanntma-
chung vor, in der die Voraussetzungen angeführt sind, welche 
die Bewerber für die Zulassung zur Prüfung vorweisen müssen 
und um nach positivem Bestehen eine Anstellung zu erhalten. 
In der Bekanntmachung ist auch der Abgabetermin angeführt, 
innerhalb dessen die geforderten Unterlagen und das Ansu-
chen eingereicht werden müssen.

Die	$usZahl	 der	%eZerEer	 findet	 durch	 eine	mündliche	und	
schriftliche Prüfung und durch die Bewertung der Unterlagen 
statt. 

Bewertung

Die unbefristete Stelle wird dem Bewerber mit der besten 
Bewertung angeboten. Bewerber, die an einem öffentlichen 
Wettbewerb in Südtirol teilnehmen wollen, müssen über die in 
der Bekanntmachung der jeweiligen Rangordnung angegebe-
nen Voraussetzungen verfügen.

Webseite

Die Bekanntmachungen sind auf der Webseite des Süd-
tiroler Sanitätsbetriebes unter www.sabes.it/karriere ver-
öffentlicht, wo Sie auch das Einschreibeformular und die 
$uÀistunJ	der	EenötiJten	8nterlaJen	finden	können�
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Rangordnung bei Bedarf (mit oder 
ohne Zweisprachigkeitsprüfung) 

In der italienischen öffentlichen Verwaltung kann man eine 
befristete Stelle nur nach bestandener Eignungsprüfung bei 
einem Auswahlverfahren erhalten. 

Für den Erhalt eines befristeten Arbeitsvertrages in einem öf-
fentlichen Betrieb in Südtirol muss man nicht immer über 
einen	zertifizierten	=ZeisSrachiJkeitsnachZeis	Deutsch�,talie-
nisch verfügen.

Diese Dienstverhältnisse sind in der Regel auf 1 Jahr 
befris-tet, können aber auf insgesamt 5 Jahre verlängert 
werden. Sollten Sie ein unbefristetes Anstellungsverhältnis 
anstreben, müssen	Sie	 in	diesen	5	 Jahren	den	 zertifizierten	
=ZeisSrachiJkeitsnachweis C1 (für die deutsche und 
italienische Sprache erlangen).

Auswahlverfahren und Bewertung

Die Rangordnungen bestehen aus einer Liste von Bewerbern, 
die im Besitz der vorgesehenen Voraussetzungen sind. Diese 
Bewerber werden dann schriftlich kontaktiert und zu einem 
Gespräch eingeladen. Es sind folgende Rangordnungen vor-
gesehen:

• Rangordnung der Bewerber mit Facharztausbildung
und im Besitz des Nachweises der Kenntnis der
italienischen und deutschen Sprache C1;

• Rangordnung der Bewerber mit Facharztausbildung
und nicht im Besitz des Nachweises der Kenntnis der
italienischen und deutschen Sprache C1.

Siehe Abbildung „Verträge“
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Ausschreibungsverfahren

Die Bekanntmachungen und die Mitteilungen zu den Rangord-
nungen sind unter folgendem Link verfügbar: 
www.sabes.it/karriere

Um mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb einen befristeten Ar-
beitsvertrag abschließen zu können, müssen die Bewerber das 
Gesuch innerhalb des in der jeweiligen Bekanntmachung vor-
gesehenen Abgabetermins einreichen.

Einschreibeformulare
Um sich in die Rangordnung einzuschreiben, müssen folgende 
Dokumente eingereicht werden:  

• Das vollständig ausgefüllte Gesuch;
• Sämtliche Unterlagen, die in der Bekanntmachung 

angeführt sind.

Abgabetermin des Gesuches
Die Unterlagen müssen vor dem jeweiligen in der Bekannt-
machung angeführten Abgabetermin eingereicht werden. Die 
Gesuche und Unterlagen welche nach dem Abgabetermin ein-
gereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden 
und die Bewerber können an dieser Rangordnung nicht teil-
nehmen.
Eine Ausnahme bildet die Sprachgruppenzugehörigkeitserklä-
rung (siehe Absatz Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung,
Seite 36).

Einreichung des Gesuches 
Bitte beachten Sie, dass bei den Wettbewerben die einzu-
reichenden Gesuchsformulare und die Abgabeadresse je 
nach Gesundheitsbezirk verschieden sein können. Für je-
den Wettbewerb gibt es auf der Karriereseite des Sanitäts-
betriebs die dazugehörigen Formulare zum Herunterladen 
(www.sabes.it/karriere). 

Das Gesuch muss gemäß einer der folgenden Vorgangswei-
sen und in jedem Fall fristgerecht und in schriftlicher Form 
samt den erforderlichen Unterlagen eingereicht werden: 



• Mittels Einschreiben mit Rückantwort durch Post- oder
Kurierdienst an die in der Bekanntmachung angegebe-
nen Anschrift. 

• Mittels persönlicher Abgabe an die in der Bekanntma-
chung angegebenen Anschrift.

	 �	 1ur	für	italienische	%eZerEer�	mittels	zertifizierter	E�0ail
(PEC) ausschließlich an die in der Kundmachung veröf-
fentlichten E-Mail-Adresse. Dabei ist nur die PEC-Mail
gemäß der italienischen Gesetzgebung gültig. 

Falls die Eignungsprüfung bestanden wurde, erfolgt die Be-
nachrichtigung* über die erfolgte Aufnahme in die Rangord-
nung.

*mit Einschreibebrief mit R.A. oder mit PEC, je nachdem, was 
vom Bewerber im Ansuchen als Mitteilungsweg angegeben 
wurde.

Es ist auch möglich, Gesuche gleichzeitig für mehrere Rang-
ordnungen einzureichen. Jedem Ansuchen müssen separat 
alle in der Bekanntmachung angeführten Unterlagen beigelegt 
werden.

Eignungsprüfung

Die	$usZahl	der	%eZerEer	findet	durch	eine	EiJnunJsSrüfunJ	
und durch die Bewertung der Unterlagen statt.  

Bei der Eignungsprüfung handelt es sich um ein persönliches 
Gespräch, in welchem fachliche Fragen gestellt werden. Die 
Prüfung kann auch in schriftlicher Form durchgeführt werden.

Die	 EiJnunJsSrüfunJ	 findet	 immer	 vor	 2rt	 �*esundheitsEe-
zirk) statt. Der Termin wird vom Südtiroler Sanitätsbetrieb 
nach Ablauf der Abgabefrist mitgeteilt.

Die Rangordnung wird mittels eines Punktesystems erstellt. 
Anschließend wird mit dem Bewerber gemeinsam das Datum 
des Dienstantrittes vereinbart und der Vertrag unterzeichnet. 

Bitte beachten Sie: Sollten Sie nicht an der Eignungs-
prüfung teilnehmen können, müssen Sie, 
vor Beginn der Eignungsprüfung, 
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das entsprechende Personalbüro des Südtiroler Sanitätsbe-
trieEs	 schriftlich	 informieren	 �die	.ontaktdaten	finden	Sie	 in	
der dazugehörigen Bekanntmachung - es genügt auch eine 
Absage via E-Mail). Ansonsten werden Sie für 6 Monate für 
jede folgende Eignungsprüfung gesperrt und weitere Gesuche 
können für diesen Zeitraum nicht berücksichtigt werden. 

Mobilität 

Im Südtiroler Sanitätsbetrieb kann man eine unbefristete 
Stelle auch durch eine Mobilität und interregionale Mobilität 
erhalten. Für den Erhalt eines unbefristeten Arbeitsvertrages 
durch interregionale Mobilität, müssen die Bewerber folgende 
Voraussetzungen erfüllen:

• unbefristeter Vertrag bei einem anderen öffentlichen Be-
  trieb;

• Zweisprachigkeitsnachweis C1.

Falls Sie einen unbefristeten Vertrag bei einer öffentlichen Ver-
waltung in Italien erhalten, haben Sie für eine Aufnahme im 
Südtiroler Sanitätsbetrieb die Möglichkeit, die interregionale 
Mobilität anzufordern. 
Der Zweisprachigkeitsnachweis für die deutsche und italieni-
sche Sprache C1 ist auch in diesem Fall notwendig. 
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Wo kann ich arbeiten? 

Gesundheitsbezirke des 
  Südtiroler Sanitätsbetriebes

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb ist ein Verbund von sieben öf-
fentlichen Krankenhäusern, 20 Gesundheitssprengeln und 
14 Sprengelstützpunkten mit insgesamt rund 10.000 Mitar-
beitern, welche direkt oder indirekt für die Gesundheitsver-
sorgung von ca. 520.000 Südtirolern verantwortlich sind. Der 
Südtiroler Sanitätsbetrieb ist in vier Gesundheitsbezirke ge-
gliedert: 

Meran

Sterzing

Brixen
Schlanders

Bruneck

Innichen

Bozen

B
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• Gesundheitsbezirk Bozen
Krankenhaus Bozen

• Gesundheitsbezirk Meran
Krankenhäuser Meran und Schlanders

Krankenhaus Meran Krankenhaus Schlanders

• Gesundheitsbezirk Brixen
Krankenhäuser Brixen und Sterzing

Krankenhaus Brixen Krankenhaus Sterzing

• Gesundheitsbezirk Bruneck
Krankenhäuser Bruneck und Innichen 

Krankenhaus Bruneck Krankenhaus Innichen

Die Bewerber, die an einer Rangordnung/Wettbewerb für mehrere Stellen in 
den verschiedenen Krankenhäusern oder Gesundheitssprengeln teilgenom-
men und die beste Bewertung erhalten haben, können als Erster ihren zu-
künftigen Arbeitsplatz auswählen.



Welche Verträge werden 
vom Südtiroler Sanitäts- 

  betrieb angeboten?
Unbefristeter Vertrag 

Dieser Vertrag kann nach erfolgreichem Bestehen eines Wett-
bewerbsverfahrens abgeschlossen werden. 
Für eine unbefristete Anstellung werden folgende Unterlagen 
benötigt:

• Abschluss in Medizin und Chirurgie (falls im Ausland ab-
geschlossen ein gleichwertiges Berufsdiplom/Laureats-
diplom, siehe Seite 27).

• Facharztausbildung.
• Eintragung in die Ärztekammer (siehe Link der Berufs-

kammer von Bozen, Seite 35 „Einschreibung in die Be-
rufskammer für Bewerber aus der EU“).

• Zweisprachigkeitsnachweis für die deutsche und italie-
nische Sprache C1 (Siehe Seite 35 „Zweisprachigkeits-
nachweis Deutsch – Italienisch“).

• Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung (siehe Seite 36
“Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung”).

Nur für ausländische Bewerber:
• Anerkennung des Universitätsdiploms in Italien (siehe

Seite 27 „Wie kann man in Italien den ausländischen
Abschluss für die Ausübung des Berufes anerkennen
lassen?“).

Befristeter Vertrag

Es ist möglich, eine öffentliche Stelle auch ohne den geforder-
ten Zweisprachigkeitsnachweis anzutreten. Der entsprechen-
de Vertrag hat eine Dauer von einem Jahr und kann bis 
maximal 5 Jahre verlängert werden.

Um anschließend die Möglichkeit zu haben, ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis zu erhalten, müssen Sie in 
diesen fünf Jahren Italienisch oder Deutsch lernen und 
den Zweisprachigkeitsnachweis erlangen (siehe Seite 35 
„Zweisprachigkeitsnachweis Deutsch – Italienisch“)
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Für den Antritt eines öffentlichen befristeten Arbeitsverhältnis-
ses werden folgende Dokumente benötigt:

• Abschluss in Medizin und Chirurgie (falls im Ausland ab
geschlossen ein gleichwertiges Berufsdiplom/Laureats-
diplom, siehe Seite 27).

• Facharztausbildung.
• Eintragung in die Ärztekammer (siehe Link der Berufs-

kammer von Bozen, Seite 35 „Einschreibung in die Berufs-
kammer für Bewerber aus der EU“).

• Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung (siehe Seite 36
“Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung”).

Nur für ausländische Bewerber:
• Anerkennung des Universitätsdiploms (siehe Seite 27

„Wie kann man in Italien den ausländischen Abschluss
für die Ausübung des Berufes anerkennen lassen?“).

Teilzeitvertrag

Es gibt auch die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten (50% - 75%, 
auch andere sind möglich). Die Bediensteten mit unbefriste-
tem Dienstverhältnis, die zwischen der Anstellung bzw. der 
letzten Umwandlung des Arbeitszeitverhältnisses und der 
neubeantragten Umwandlung mindestens ein Jahr effektiven 
Dienst im Südtiroler Sanitätsbetrieb geleistet haben, können 
ein Ansuchen um Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von 
Vollzeit in Teilzeit oder umgekehrt einreichen. 

Der Antrag kann jederzeit gestellt werden. Eine Umwandlung 
ist grundsätzlich nicht vor dem 1. Tag des 2. Monats nach der 
Vorlage des Gesuches möglich.

Unter Berücksichtigung des Stellenplanes und des Gutachtens 
des direkten Vorgesetzten befürwortet die Verwaltung den An-
trag oder lehnt diesen ab.
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Abschluss in Medizin und Chirurgie

Um einen befristeten/unbefristeten Vertrag als Facharzt zu 
erhalten sind der Abschluss in Medizin und Chirurgie, die 
Facharztausbildung und die Einschreibung in die Ärztekammer 
notwendig.

Anerkennung des Studientitels 
für Ärzte: Leitfaden  

Die Anerkennung erfolgt über das 
Gesundheitsministerium in Rom

Kontakt: 
Ministero della Salute
Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse 
umane del servizio sanitario nazionale

	 	 8ffiFio	�
Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle 
lauree specialistiche e magistrali
	 	 9iale	GiorJio	5ibotta,	�	�	����	5oPa

Link zum Ministerium:  
http���sabes�neZs�itJoYriF
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Anlaufstelle zur Unterstützung in Südtirol

Amt für Gesundheitsordnung
KanoniNus	0�	GaPper�Stra�e	�
�����	%ozen

Elena Kostner
7el�	���	����	���	���
elena�Nostner#proYinz�bz�it

Theo Ebner (Ersatz)
7el�	���	����	���	���
theo�ebner#proYinz�bz�it

Das Verfahren wird folgendermaßen 
abgewickelt

Sobald ein Arzt das Amt für Gesundheitsordnung kontaktiert, 
erhält dieser Informationen über die Anerkennung via E-Mail, 
zusammen mit der Angabe, was genau gemacht werden muss, 
um die Anerkennung des Studientitels vom Gesundheitsminis-
terium zu erhalten.
(Antragsformular mit der Liste der notwendigen Unterlagen, 
die beizulegen sind und die Erklärung, wo diese erhalten wer-
den	kann,	z�%�	E8�.onformitätsEescheiniJunJ	und	&ertificate	
of Good Standing).
Die Interessenten bringen die Unterlagen zum Amt für Gesund-
heitsordnung, wo diese auf Vollständigkeit überprüft werden. 
Dann werden Gesuch und Unterlagen vom Amt für Gesund-
heitsordnung nach Rom übermittelt.
Sobald die vollständigen Gesuche in Rom angekommen sind, 
dauert es ungefähr zwei bis zweieinhalb Monate bis zum Erlass 
des Anerkennungsdekretes. 
Das Verfahren muss innerhalb vier Monaten abgeschlossen 
werden.
%efindet	sich	der	,nteressent	 im	$usland,	können	die	8nter-
lagen zur Überprüfung der Vollständigkeit auch per E-Mail ge-
sandt werden. Das Gesuch mit den Unterla-
gen muss dann vom Interessenten selbst 
nach Rom geschickt werden.

Alle Informationen und Formulare sind 
auf der Homepage des Landes abrufbar:
http���sabes�neZs�deproYan
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Die Ärztekammer in Bozen bietet dieselbe Dienstleistung an 
(Beratung und Unterstützung beim Erstellen des Ansuchens), 
und den Versand müssen die Interessierten selbst vornehmen. 

http���ZZZ�ordinePediFi�bz�it�	

Ärzte mit EU-Studientitel in Medizin

Es muss ein Gesuch anhand des Formulars „Modello A1M“ ge-
stellt werden. Diesem Gesuch sind folgende Unterlagen beizu-
legen:

 • Fotokopie eines gültigen Personalausweises des An- 
  tragstellers;

• Beglaubigte Kopie des Studientitels, um dessen Aner-
kennung angefragt wird (Bescheid Humanmedizin, Dok-
tor der gesamten Heilkunde, Approbationsurkunde);

• Beglaubigte Kopie des Diploma Supplements oder an-
derer Bescheinigung mit Angabe aller geprüften Fächer
und die diesbezügliche Stundenanzahl bzw. Ausbil-
dungscredits. Es ist auch die Angabe der Stundenanzahl 
pro Ausbildungscredit anzugeben (Beispiel 1 ECTS = 25

  Stunden);
• EU-Konformitätsbescheinigung, ausgestellt von der zu-

ständigen Regierungsbehörde (Ärztekammer, Gesund-
heitsministerium, etc.) Folgende Richtlinie muss ange-
führt sein: 2005/36/EG. Die Bescheinigung muss im 
Original beigelegt werden;

•	&ertificate	 of	 *ood	 standinJ,	 erlassen	 von	 der
zuständigen Behörde (Ärztekammer), ansonsten 
Strafauszug (Polizei, Gericht u.a.).
Dieser darf nicht älter als drei Monate sein. Diese 
Bescheinigung muss im Original beigelegt werden;

• Stempelmarke zu 16,00€ (italienische Steuermarke),
die auf dem Gesuchsformular anzubringen ist. (Erhält-
lich in Italien in jedem Tabakladen, im Ausland beim 
italienischen Konsulat oder Botschaft).

B
ER

U
F



EU Facharzt-Titel

Der Studientitel als Arzt muss bereits anerkannt sein, wenn 
im Ausland erworben, oder man kann beide Ansuchen (Arzt /
Facharzt) gleichzeitig stellen. 

Es muss ein Gesuch anhand des Formulars „Modello A1MS“ 
gestellt werden.

• Fotokopie eines gültigen Personalausweises des
Antragstellers;

• Beglaubigte Kopie des Studientitels als Facharzt, dessen
Anerkennung angefragt wird;

• EU-Konformitätsbescheinigung, ausgestellt von der zu-
ständigen Regierungsbehörde (Präsidium, Ärztekam-
mer, Gesundheitsministerium, etc.). Für die automati-

  sche Anerkennung muss die Richtlinie 2005/36/EG Art
25 angeführt sein, wenn ein anderer Artikel angegeben
wird, wird die allgemeine Anerkennung angewandt.
(Das allgemeine Anerkennungsverfahren benötigt um-
fangreiche Unterlagen wie alle Lehrfächer mit Lehrin-
halten, die automatische Anerkennung bezieht sich auf
jene Fachrichtungen, die im Anhang V der EU-Richtlinie 
aufgelistet sind). Die Bescheinigung muss im Original
beigelegt sein;

• &ertificate	 of	 *ood	 standinJ,	 erlassen	 von	 der
zuständigen Behörde (Ärztekammer), ansonsten
Strafauszug (Polizei, Gericht u.a.).
Dieser darf nicht älter als drei Monate sein. Diese
Bescheinigung muss im Original beigelegt werden;

• Stempelmarke zu 16,00€ (italienische Steuermarke),
die auf dem Gesuchsformular anzubringen ist. (Erhält-
lich in Italien in jedem Tabakladen, im Ausland beim
italienischen Konsulat oder Botschaft).

EU Titel Arzt in Allgemeinmedizin 

Der Studientitel als Arzt muss bereits anerkannt sein, wenn im 
Ausland erworben, oder man kann beide Ansuchen (Arzt und 
Allgemeinmediziner) gleichzeitig stellen. Es muss ein Gesuch 
anhand des Formulars „Modello A2“ gestellt werden.
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Diesem Gesuch sind folgende Unterlagen beizulegen:

• Fotokopie eines gültigen Personalausweises des Antrag-
  stellers;

• Beglaubigte Kopie des Titels in Allgemeinmedizin, des-
sen Anerkennung angefragt wird;

• EU-Konformitätsbescheinigung, ausgestellt von der zu-
ständigen Regierungsbehörde (Ärztekammer, Präsidi-
um, Gesundheitsministerium, etc.) Folgende Richtlinie
muss angeführt sein: 2005/36/EG. Es muss bescheinigt
werden, dass der Titel als Allgemeinmediziner derjenige 
ist, der im Anhang V, Punkt 5.1.4 angeführt ist und die
Voraussetzungen des Art. 28 erfüllt. Die Bescheinigung 
muss im Original beigelegt werden.
Sind die Voraussetzungen des Art. 28 nicht erfüllt, muss
die zuständige Behörde erklären, ob der Arzt im Her-

	 	 kunftsland	 die	 sSezifischen	 5echte	 des	 $rztes	 in	 $ll�
gemeinmedizin erworben hat, wie vom Art. 30 Absatz 1 
der Richtlinie 2005/36/EG festgelegt;

• &ertificate	 of	 *ood	 standinJ,	 er
lassen von der zuständigen Behörde
(Ärztekammer), ansonsten Strafauszug (Polizei, Gericht
u.a.). Dieser darf nicht älter als drei Monate sein. Diese
Bescheinigung muss im Original beigelegt werden;

• Stempelmarke zu 16,00€ (italienische Steuermarke),
die auf dem Gesuchsformular anzubringen ist. (Erhält-
lich in Italien in jedem Tabakladen, im Ausland beim
italienischen Konsulat oder Botschaft).

Gültig für alle drei Verfahren

Alle beigelegten, in deutscher Sprache verfassten Unterlagen, 
müssen von einem vereidigten Übersetzer in die italienische 
Sprache übersetzt werden. In Deutschland können die Über-
setzungen von einem gerichtlichen Übersetzer gemacht wer-
den, in Österreich von einem Übersetzungsbüro und in Südtirol 
von einem Übersetzer oder einer anderen vom Antragssteller 
ausgewählten Person, wobei die Übersetzung dann bei dem 
Friedensrichter vereidigt werden muss.
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Anerkennung des im Ausland geleiste-
ten Dienstes im medizinischen Bereich

Im Amt für Gesundheitsordnung kann um die Ausstellung der 
Bestätigung der Gleichwertigkeit des im Ausland geleisteten 
Dienstes im Gesundheitsbereich zwecks Teilnahme an öffentli-
chen Wettbewerben, sowie als bewertbarer Titel in denselben, 
angesucht werden, welche vom zuständigen Landesrat für Ge-
sundheit der Autonomen Provinz Bozen erlassen wird.

Das diesbezügliche Formular sowie der 
entsSrechende	/eitfaden	finden	Sie	unter
http���sabes�neZs�deproYdien

Anlaufstelle:
Amt für Gesundheitsordnung
KanoniNus�0iFhael�GaPper�Stra�e	�
�����	%ozen
7el�	���	����	���	���
ordinaPentosanitario#proYinz�bz�it

Priska Paller
7el�	���	����	���	���
prisNa�paller#proYinz�bz�it

Wer kann ansuchen?

Italienische Staatsbürger, Bürger der EU-Mitgliedstaaten und 
Bürger europäischer Staaten mit einem bilateralen Abkom-
men, welche den Dienst innerhalb der Europäischen Union 
bzw. in einem europäischen Staat mit einem bilateralen Ab-
kommen geleistet haben. Dieser Dienst muss in öffentlichen 
und privaten, nicht gewinnorientierten Gesundheitseinrichtun-
gen oder Stiftungen erbracht worden sein.

• Achtung: Es können nur Dienstzeiten als Facharzt aner-
kannt werden.
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Wann kann angesucht werden?

Der Antrag für diese Dienstleistung kann jederzeit eingereicht 
werden.

Kosten

Die Kosten für diese Dienstleistung belaufen sich auf 
16,00 € (Stempelmarke).

Es müssen folgende Dokumente dem Antrag beigelegt wer-
den:

• Kopie eines gültigen Ausweisdokumentes;
• Dienstzeitbestätigung;
• Bestätigung der Gesundheitsbehörde im Ausland; 
• Kopie des Facharztdiploms;
• Kopie des quittierten F23 Vordruckes (falls vorgesehen);
• Kopie des Kooperationsvertrages, versehen mit der Er-

klärung „entspricht dem Original“ gemäß Art. 19 des
Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. Dezem-
ber 2000, Nr. 445 (falls vorgesehen).

Informationen zu den Dokumenten

Die Dienstzeitbestätigung muss vom gesetzlichen Vertreter 
der Körperschaft unterzeichnet sein (z.B. vom Rektor der Uni-
versität, vom Präsident oder vom Verwaltungsdirektor des 
Krankenhauses, bei Gemeinden vom Bürgermeister, vom Lan-
desrat für das Ressort, usw.). Bestätigungen, welche z.B. von 
Primaren (Direktoren), Dienststellenleitern usw. ausgestellt 
sind, können nicht angenommen werden. Die Dienstzeitbestä-
tigung kann auch in Form einer beglaubigten Kopie vorgelegt 
werden und muss folgendes beinhalten:

• die ausgeübte Funktion, den Umfang (Voll- oder Teil-
zeit in Prozent und/oder Stundenangabe), ob der
Dienst entlohnt wurde oder nicht, sowie die 
Abteilung und der Fachbereich in der/dem der Dienst
geleistet wurde. Sollte der Dienst in mehreren Abtei-
lungen gleichzeitig ausgeübt worden sein, so ist der 
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vorwiegend ausgeübte Dienst/Fachbereich anzugeben.
Weiters muss, sofern möglich, die hierarchische Funk-
tionsebene des zugrudeliegenden Dienstverhältnisses
beschrieben werden, um die Gleichwertigkeit mit beste-

	 	 henden	4ualifikationen	in	unserer	*esetzJeEunJ	festle�
gen zu können;

• das Datum der Bestätigung sollte mit der Beendigung
des Dienstes übereinstimmen oder ein späteres Datum
aufweisen, andernfalls ist in der Bestätigung ausdrück-
lich anzuführen, dass sich der Antragsteller zurzeit noch
im	 Dienst	 Eefindet�	 ,m	 letzteren	 Fall	 zählt	 das	 Datum
der Bestätigung als Dienstende. Weiters muss der ge-
naue Zeitraum (Dienstanfang und Dienstende) angege-
ben werden.

Aus der Bestätigung der Gesundheitsbehörde im Ausland (Mi-
nisterium oder öffentliche gleichgestellte, berechtigte Behör-
de) muss folgendes hervorgehen und kann auch in Form einer 
beglaubigten Kopie vorgelegt werden:

• dass es sich beim Institut oder der Körperschaft, bei der
der Dienst geleistet wurde, um eine Institution handelt,
die eine verwaltungsmäßige, wirtschaftliche und ope-
rative Autonomie besitzt. Es muss ausdrücklich angege-
ben werden, dass es sich um eine „öffentliche Körper-
schaft“ oder um eine „Institution von öffentlichem Inte-
resse“ oder um eine “private, nicht gewinnorientierte
Einrichtung“ handelt;

• falls es sich um eine universitäre Gesundheitseinrich-
tung handelt, muss dies ausdrücklich in der Bestätigung
angeführt werden, um einen Vergleich, zu dem von un-
serer Gesetzgebung vorgesehenen Krankenhaustypus
herstellen zu können;

• sollte der Dienst in direkter Abhängigkeit zu Ministerien,
öffentlichen Körperschaften der Region, des Landes oder
der Gemeinde geleistet worden sein, genügt es, die
Dienstzeitbestätigung vorzulegen. Dies gilt auch für die
WHO.

Es wird darauf hingewiesen, dass obgenannte Bestätigung 
nicht von der Körperschaft, bei der der Dienst geleistet wurde, 
ausgestellt werden darf.
Die in Fremdsprache abgefassten Bestätigungen müssen vom 
zuständigen diplomatischen Vertreter oder vom Konsulat, oder 
von	einem	offiziellen	hEersetzer	Jemä�	$rtikel	��,	$Esatz	�,	
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des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 
2000, Nr. 445, in geltender Fassung, entweder in italienische 
oder deutsche Sprache übersetzt werden.

Zudem müssen die Bestätigungen mit dem Sichtvermerk des 
zuständigen italienischen Konsulates im Ausland „Visto per 
conferma“, im Sinne des Art. 2 des Gesetzes vom 10.7.1960, 
Nr. 735, versehen werden. Besagter Sichtvermerk darf weder 
durch	den	9ermerk	 ´9isto	Ser	 la	 leJalizzazione	della	firma³,	
noch durch einen generellen Vermerk „Visto dal Consolato“ er-
setzt werden.

Einschreibung in die Berufskammer 
für Bewerber aus der EU 

Um als Arzt tätig zu werden, ist die Einschreibung in die Be-
rufskammer notwendig. Das Sekretariat der Kammer steht Ih-
nen für weitere Informationen jederzeit zur Verfügung.

  Kontakt: 
Ärztekammer Bozen:
https���ZZZ�ordinePediFi�bz�it�

	 	 7el�	���	����	���	���		
	 	 (�Pail�	info#ordinePediFi�bz�it

Zweisprachigkeitsnachweis 
Deutsch – Italienisch 

Die vier Sprachniveaus der Zweisprachigkeitsprüfung (C1, B2, 
B1, A2) entsprechen den erforderlichen Kenntnissen, die je 
nach Studientitel für die verschiedenen Berufsbilder vorge-
schrieben sind.
Interessierte können sich, unabhängig von ihrer Staatsange-
hörigkeit, jederzeit zur Zweisprachigkeitsprüfung anmelden 
EzZ�	können	um	die	$nerkennunJ	von	SSrachzertifikaten	an-
suchen. 
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Weitere	,nformationen	finden	Sie	unter�
http���sabes�neZs�deproYzZe		

> Da der Sanitätsbetrieb großes Augenmerk auf das Er-
lernen der zweiten Sprache legt, werden Maßnahmen
	in	 diesem	 %ereich	 finanziell	 Jefördert�
(Siehe Seite 71 „Unterstützung für das Erlernen der
zweiten Sprache“)

Sprachgruppenzugehörigkeits-
erklärung 

Diese Zugehörigkeitserklärung zu einer Sprachgruppe ist nö-
tig, um in der öffentlichen Verwaltung in Südtirol zu arbeiten. 
Diese Erklärung ist nicht mit dem Zweisprachigkeitsnachweis 
zu verwechseln und hängt nicht von der gesprochenen Spra-
che des Betroffenen ab. Es geht um eine Erklärung, mit wel-
cher die Person ihre Zugehörigkeit oder Nähe zu einer Sprach-
gruppe, die in Südtirol vorkommt, erklärt. 

Um die Tätigkeit beim Südtiroler Sanitätsbetrieb aufnehmen 
zu können, müssen die Bewerber ihre Zugehörigkeit zu einer 
Sprachgruppe erklären (deutsch, italienisch, ladinisch), und 
zwar auch dann, wenn die Bewerber nicht in der Provinz Bo-
zen bzw. in Südtirol ansässig sind. Die Zugehörigkeit zu einer 
Sprachgruppe muss nicht der Muttersprache des Bewerbers 
entsprechen. Die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung er-
folgt am Landesgericht in Bozen.

Bitte beachten Sie: Die Sprachgruppenzugehörigkeitserklä-
rung muss zur Eignungsprüfung nach den entsprechenden 
Vorgaben in der Kundmachung mitgebracht werden (als 
Origi-nal in einem verschlossenen Umschlag, wobei zwischen 
dem Ausstellungsdatum und dem Fälligkeitsdatum maximal 6 
Mo-nate liegen dürfen).
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Wird die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung nicht recht-
zeitig abgegeben (letzter Termin ist der Tag der Eignungsprü-
fung), erfolgt der Ausschluss vom Wettbewerb. 

Adresse Landesgericht Bozen: 

Amt für Sprachgruppenzugehörigkeit 
Gerichtsplatz 1 - 39100 Bozen  
Grüne Nummer: 800 843 622
Tel: 0471 226 312
Öffnungszeiten: Montag - Samstag 8:30 -13:30
E-Mail: gruppolinguistico.tribunale.bolzano@giustizia.it

Entsprechende Informationen erhalten Sie unter: 

http���sabes�neZs�deburJdi
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Gehalt und Zulagen
Gehalt Ärzte
Das monatliche Bruttogehalt setzt sich aus mehreren Elemen-
ten zusammen. Die Basis ist das Grundgehalt, welches für alle 
Fachärzte - unabhängig von Zulagen und zusätzlichen Aufga-
ben - dasselbe ist.

Zu diesem Grundgehalt können noch weitere Gehaltselemente 
dazu kommen:

Beschreibung der Gehaltselemente 

• Wachdienste innerhalb des Arbeitsdienstes

• Feiertags- und Nachtdienstzulage 

• Exklusivitätszulage

• Bereitschaftsdienstzulage

• Produktivitätszulage/Leistungslohn (Prämie, welche allen 
Mitarbeitern zusteht) 

• Wachdienste außerhalb des Arbeitsdienstes

• Koordinierungszulage 

• Individuelle Gehaltserhöhung (für besondere Funktionen 
oder Projekte) 

Bitte beachten Sie:  Jene Mitarbeiter, welche Kinder zu eige-
nen Lasten haben oder medizinische Kosten, Kosten für Dar-
lehenszinsen, Studienkosten usw. tragen müssen, haben An-
recht auf eine Steuerreduzierung.
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Die Lohnaufstellung eines Arztes in % (Beispiel)

In der folgenden Tabelle wird auf der Grundlage der im Süd-
tiroler Sanitätsbetrieb gültigen Arbeitsverträge exemplarisch 
die Entlohnung eines Arztes aufgezeigt, wobei es sich um un-
gefähre Angaben handelt und die Berechnung der Entlohnung 
immer individuell vorgenommen werden muss.

2%

2%

1%

3%

8%

10%

74% 8%

Facharzt ohne 
Arbeitserfahrung, der 40 Std. pro 
Woche arbeitet und 2 Wachdienste 
innerhalb der Arbeitszeit und 1 
Wachdienst außerhalb der 
Arbeitszeit durchführt.

Facharzt mit 5 Jahren 
Arbeitserfahrung, der 40 Std. pro 
Woche arbeitet und 2 Wachdienste 
innerhalb der Arbeitszeit und 1 
Wachdienst außerhalb der 
Arbeitszeit durchführt. 

Jahresbrutto 
ca.: 93.000 € 
(13 Monatsgehälter) 

+ Ergebniszulage (einmalig) 
ca.: 2.300€

Ergebniszulage 

Grundgehalt

Wachdienste außerhalb des

Arbeitsdienstes

Wachdienste innerhalb des Arbeits-

dienstes

Feiertage und Nachtdienste 

Bereitschaftsdienst

Exklusivitätszulage

Die verschiedenen Zulagen werden 60 Tage nach der effektiven 
Erbringung ausbezahlt.
Die ökonomische Anerkennung des Dienstalters erfolgt rückwirkend 
nach dem Bestehen der Probezeit.

Jahresbrutto 
ca.: 100.500 € 
(13 Monatsgehälter) 

+ Ergebniszulage (einmalig) 
ca.: 2.500€



Welche Abwesenheiten 
am Arbeitsplatz sind 
vorgesehen?

Urlaub

Pro Jahr hat der Mitarbeiter Anrecht auf 30 Tage bzw. sechs Wo-
chen bezahlten Urlaub, wobei die Urlaubsabwesenheiten vom di-
rekten Vorgesetzten genehmigt werden müssen. 

Elternzeit 
(Mutterschaft/Vaterschaft)

(Siehe Seite 77 “Elternzeit und andere Freistellungen“)

Krankheit

Bei einer Krankheitsabwesenheit im Ausmaß von nur einem einzi-
gen Tag wird keine ärztliche Bestätigung benötigt. Die Abwesen-
heiten aufgrund einer Krankheit, die mehrere Tage dauert, müs-
sen von einem Arzt bestätigt werden und werden vom Betrieb 
folgendermaßen vergütet: in den ersten 6 Monaten wird die volle 
Gehaltshöhe ausbezahlt, in der Folge wird das Gehalt in einem 
reduzierten Ausmaß bis zu einer maximalen Dauer von zwei Jah-
ren gezahlt.

Andere Abwesenheitsgründe 

Es gibt noch viele andere, vom Betrieb vorgesehene bezahlte (z. 
B. bei Eheschließung, Trauerfall, Prüfungen, Fortbildungen, usw.)
und unbezahlte Abwesenheitsgründe (z. B. unbezahlter Warte-
stand, Bildungsurlaub).

Weitere Informationen erteilen die Personalämter des zuständi-
gen Gesundheitsbezirkes.
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Personalentwicklung
Die Personalentwicklung umfasst im Südtiroler Sanitätsbetrieb 
sämtliche Maßnahmen zur Entwicklung und Erhaltung der 
Kompetenzen sowohl von einzelnen Mitarbeitern als auch un-
seres Unternehmens. Dabei geht es darum, den Ansprüchen 
an die Qualität der Leistungen für die Patienten gerecht zu 
werden und die unternehmerischen Kernkompetenzen sicher-
zustellen und zu optimieren.

Um dies zu gewährleisten, bietet der Südtiroler Sanitätsbe-
trieb eine Vielzahl an internen und externen Personalentwick-
lungsmaßnahmen an.

Weiterbildung

Die Weiterbildung als zentrale Personalentwicklungsmaßnah-
me fußt auf der Basis einer systematischen Bedarfsermittlung 
und erfolgt selektiv für Mitarbeitergruppen nach bestimmten 
Kriterien. Dabei werden die interprofessionelle und interdiszi-
plinäre Entwicklung und insbesondere der strategische Weiter-
bildungsbedarf berücksichtigt.

Eine Besonderheit stellen die für sämtliche Gesundheitsberu-
fe vorgesehenen Weiterbildungen nach CME–Richtlinien dar 
(Continuing Medical Education). Die ständige Weiterbildung 
für alle Mitarbeiter der Gesundheitsberufe ist ein zentraler Be-
standteil der gesamten Personalentwicklung.

Da der Betrieb großes Augenmerk auf die Weiterentwicklung 
der	unternehmenssSezifischen	und	Sersonalen	.omSetenzen	
der Mitarbeiter legt, werden Maßnahmen in diesem Bereich 
finanziell	Eesonders	Jefördert�

Einführung neuer Mitarbeiter

Durch eine systematische Einführung sollen die neuen Mitar-
beiter in der Einarbeitungszeit effektiv unterstützt und beglei-
tet werden. Dabei werden auch die individuellen Vorstel-
lungen und Bedürfnisse mitberücksichtigt. Durch 
diese Form der Personalbindung 
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werden die neuen Mitarbeiter bereits zu Beginn ihres Arbeits-
einsatzes bestmöglich in die jeweilige Abteilung oder in den 
jeweiligen Dienst integriert.

Mitarbeitergespräche und 
Mitarbeiterbeurteilung

Die Mitarbeitergespräche als tragende Säule der Mitarbeiter-
kommunikation und der Mitarbeiterbindung haben im Süd-
tiroler Sanitätsbetrieb einerseits den Zweck, die Mitarbeiter 
umfassend mit relevanten Informationen zu versorgen, ande-
rerseits geben sie den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich kons-
truktiv und in einem persönlichen Dialog mit dem Vorgesetz-
ten einzubringen, wobei auch die individuellen Bedürfnisse der 
Dialogpartner zur Sprache gebracht werden. Die gemeinsa-
me Zielsetzung als Ergebnis dieses Gesprächs ermöglicht eine 
direkte und aktive Einbeziehung des Mitarbeiters in das Be-
triebsgeschehen.

Die Mitarbeiterbeurteilung dient dazu, Leistungen, Eignungen 
und das Entwicklungspotenzial der Mitarbeiter ganzheitlich zu 
erfassen und zu analysieren, wobei zusammen mit dem Mit-
arbeiter angemessene Personalentwicklungsmaßnahmen zu 
seiner	8nterstützunJ	identifiziert	Zerden�	

Hospitationen in- und außerhalb 
des Betriebes

Diese zielgerichteten Maßnahmen dienen dazu, für einen ver-
einbarten Zeitraum den eigenen Arbeitskontext zu verlassen, 
dabei neue Erfahrungen zu sammeln und diese mit dem Vor-
gesetzten und den eigenen Kollegen im Arbeitsumfeld zu tei-
len. Durch diese praxisnahe und motivierende Lernform kann 
der Ausbau der Zusammenarbeit innerhalb des eigenen Um-
felds und mit anderen Abteilungen/Diensten, die Optimierung 
von Abläufen und ein Mehr an Verständnis für bestimmte Zu-
sammenhänge erreicht werden.
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Karriereberatung - Ausbildung

Diese Beratungsform gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, 
den eigenen Berufswerdegang zu betrachten und Entwick-
lungsmöglichkeiten hinsichtlich der eigenen Karriere zu identi-
fizieren�	Eine	der	EntZicklunJssäulen	stellen	daEei	die	$usEil-
dungs- und Studienlehrgänge nach der Grundausbildung dar. 
In einem Gespräch mit dem Vorgesetzten und den Zustän-
digen der Personalentwicklung wird dem Interessenten unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse die Möglich-
keit geboten, eventuelle Förderungen seitens des Betriebes 
für mögliche Ausbildungswege nach der Grundausbildung zu 
ermöglichen. 
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Wie versichert der 
Sanitätsbetrieb seine 
Mitarbeiter?

Im Gegensatz zu anderen Staaten muss in Italien keine indi-
viduelle Krankenversicherung abgeschlossen werden, da diese 
vom Nationalen Gesundheitssystem abgedeckt wird. Die dies-
EezüJlich	 anJeEotenen	 und	 verSÀichtenden	 9ersicherunJen	
werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

Krankenversicherung

Abwesenheiten aus Krankheitsgründen werden mittels der im 
Lohnstreifen angegebenen Abzüge zum Zweck der staatlichen 
.rankenversicherunJ	 finanziert�	 DeshalE	 EenötiJt	 der	 0itar-
beiter keine weitere Privatversicherung.

Versicherung für leichte 
Fahrlässigkeit 

Die Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes sind für die 
Dauer des Arbeitsverhältnisses und in der Ausübung dienstli-
cher Funktionen für die Schäden durch leicht fahrlässiges Ver-
halten Dritten gegenüber auf Kosten des Betriebes versichert.

Versicherung für grobe 
Fahrlässigkeit 

Seit 2018 sehen die einschlägigen rechtlichen Bestimmungen 
vor, dass das gesamte Gesundheitspersonal einen Versiche-
rungsvertrag für grobe Fahrlässigkeit abschließen muss. Die 
Kosten dafür muss der Mitarbeiter selbst übernehmen. Bei 
der Wahl der Versicherungsagentur besteht die Möglichkeit, 
den Vertrag mit jener Agentur abzuschließen, welche mit dem 
Südtiroler Sanitätsbetrieb ein Abkommen vereinbart hat. 

Weitere Informationen erteilen die Personalämter der Gesund-
heitsbezirke.
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Zusatzrente

Der	Südtiroler	SanitätsEetrieE	hat	zusätzlich	zur	verSÀichtenden
Rentenversicherung auch Abkommen mit verschiedenen Renten-
fonds zur freiwilligen Rentenvorsorge abgeschlossen. Der Sani-
tätsbetrieb als Arbeitgeber und der Mitarbeiter als Arbeitnehmer 
zahlen jeweils einen bestimmten Beitrag in den Zusatzrentenfond 
ein. Jene Mitarbeiter, welche sich für eine freiwillige Zusatzrente 
entscheiden, kommen in den Genuss verschiedener Steuervor-
teile.

Weitere Informationen erteilen die Personalämter der jeweiligen 
Gesundheitsbezirke.

Welche sind die Arbeits-
möglichkeiten für Allge-
meinmediziner in Südtirol?

Ärzte für Allgemeinmedizin können in Südtirol unter mehreren 
Arbeitsmöglichkeiten wählen:

• Als mit einem unbefristeten Vertrag mit dem Südtiroler Sa-
nitätsbetrieb verbundener „Hausarzt“ (Arzt für Allgemein-

  medizin).
• Befristete („provisorische“) Aufträge können nur unter be-

stimmten Umständen auch an Ärzte ohne Ausbildung und
Zweisprachigkeitsnachweis vergeben werden.

• Als Arzt des Wachdienstes, beschränkt auf den Großraum
Bozen, wo diese nachts oder an Wochenenden den Dienst 

  versehen.
• Als „Touristenarzt“ (Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Gäste) 

mit Bezahlung auf Basis eines  Stundenhonorars in Gebie-
ten mit hoher touristischer Frequenz.

Damit man um einen Auftrag als Arzt für Allgemeinmedizin an-
suchen kann, muss man sich in ein Landesverzeichnis (die „Ein-

eintragen lassen.
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Hierbei handelt es sich um eine Reihung aufgrund von Punkten, 
die für Ausbildung und Dienstzeiten vergeben werden. Derzeit 
gibt es einen Abgabetermin der Ansuchen pro Jahr und zwar im 
Januar.

Die Voraussetzungen um sich 
im Landesverzeichnis eintragen 
zu können

Nach Abschluss der Sonderausbildung für Allgemeinmedizin kön-
nen die Ärzte/innen um die Zuteilung eines (unbefristeten) Auf-
trages ansuchen. Ebenso können Ärzte/innen mit Doktorat in 
Medizin oder Chirurgie, die ihre Berufsbefähigung innerhalb 31. 
Dezember 1994 erlangt haben, um die Zuteilung eines (unbefris-
teten) Auftrages ansuchen.
Gemäß dem anzuwendenden Kollektivvertrag (entspricht dem 
deutschen Tarifvertrag oder dem Schweizer Gesamtarbeitsver-
trag) müssen die Ärzte folgende Voraussetzungen erfüllen:

• italienische Staatsbürgerschaft oder Staatsbürgerschaft ei-
nes EU-Staates;

• Eintragung im Berufsverzeichnis (Ärztekammer) der Auto-
nomen Provinz Bozen;

• Abschluss der Sonderausbildung für Allgemeinmedizin oder
Besitz eines gleichwertigen Titels (Berufsbefähigung inner-
halb 31. Dezember 1994);

• Zweisprachigkeitsnachweis A (oder gleichwertiges aner-
	 	 kanntes	SSrachzertifikat�	±	�siehe	Seite	����

Achtung: Die Anerkennung eines ausländischen Studientitels 
muss vorher erfolgt sein! (siehe Seite 27).

Informationen zum Zweisprachigkeitsnachweis bzw. Anerken-
nunJ	der	SSrachzertifikate�

Die	SSrachzertifikate,	Zelche	im	$usland	erlanJt	Zurden,	müssen
in der Provinz Bozen anerkannt werden. Hierfür können Sie sich 
an die Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen 
wenden: 

Südtiroler Strasse 50
39100 Bozen
Tel. +39 0471 413 900 
http://sabes.news/deprovzwan
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Termin für die Abgabe der Anträge 

Um sich in die Landesrangordnung eintragen zu lassen, müssen 
die Ärzte/innen vom 1.-31. Januar eines jeden Jahres das vorge-
gebene Ansuchen an das Amt für Gesundheitssprengel stellen. 
Das Gesuch kann auch in digitaler Form eingereicht werden.
Der Antrag um Eintragung in die Landesrangordnung muss nur 
einmal gestellt werden.

Antrags- und Stellenzuweisung

Südtirol ist in mehrere Einzugsgebiete unterteilt (ein Einzugsge-
biet umfasst die Gemeinden, innerhalb derer ein Hausarzt seine 
Tätigkeit ausübt). Je nach Besetzung an Hausärzten in den Ein-
zugsgebieten werden freie Stellen angeboten. Die Ärzte, welche 
im Landesverzeichnis eingetragen sind, können sich nach Veröf-
fentlichung der Verzeichnisse mit den Einzugsgebieten und der 
Anzahl der freien Stellen um die Aufträge/freien Stellen bewer-
ben.

Zwei Mal im Jahr, Ende April und Ende Oktober, werden die Listen 
mit den freien Stellen in den einzelnen Einzugsgebieten veröf-
fentlicht. 

Im Rahmen einer Stellenwahl im Gesundheitsbezirk in Bozen, 
welche üblicherweise im April/Mai und im Oktober/November 
stattfindet,	können	alle	$ntraJsteller	eine	Stelle	Zählen�	1ach	der
Stellenwahl wird beim jeweiligen Gesundheitsbezirk der unbefris-
tete Auftrag unterschrieben.

Informationen und nützliche Links
Homepage der Abteilung Gesundheit:
http���sabes�neZs�deproYJes

Kontakt:
Anlaufstelle in der Abteilung Gesundheit,
Amt für Gesundheitssprengel,
Cäcilia Harder 

	 	 	 7el�	���	����	���	���,
	 	 	 (�0ail�	JesundheitssprenJel#proYinz�bz�it
	 	 	 3(&�	JesundheitssprenJel�distretti
	 	 	 sanitari#peF�proY�bz�it
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Beispiel der Vergütung eines 
Allgemeinmediziners 

Aufgrund des derzeit geltenden Vertrages werden den Ärzten für 
Allgemeinmedizin folgende Vergütungen gewährt:

• Eine Pro-Kopf-Quote für jeden betreuten Patienten;
• Eine variable Quote, die an das Erreichen von Zielen sowie 

organisatorischen und Leistungsstandards gebunden ist;
• Quote für Leistungen, die auf regionaler und/oder betrieb-

licher Ebene vereinbart wurden;
• Zusätzliche Beträge gibt es unter anderem für die Betreu-

ung von chronisch kranken Menschen;
• Eine Quote gibt es für geplante Hausbetreuung (dies

	 	 sind	z�%�	3ÀeJefälle,	die	zu	+ause	Eetreut	Zerden��
• Zweisprachigkeitszulage.

Bis zur Zuteilung eines (unbefristeten) Auftrages/einer freien 
Stelle kann der Sanitätsbetrieb den Ärzten/innen einen befriste-
ten Auftrag (für maximal 1 Jahr) erteilen.

Kontakt:
7el�	���	����	���	���,

	 	 	 (�0ail�	Pedbase�bz#sabes�it

Konvention als Allgemeinmediziner 
mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb

Zweimal im Jahr, Ende April und Ende Oktober, werden die 
Listen mit den freien Stellen in den einzelnen Einzugsgebieten, 
auf der Homepage und im Amtsblatt der Region, veröffentlicht. 
Nähere Informationen und das Gesuch, um an der Rangord-
nung teilnehmen zu können, kann man von der Homepage des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes herunterladen oder beim zustän-
digen Gesundheitsbezirk anfragen.
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Die Voraussetzungen, um eine Konvention als Allgemeinmedi-
ziner zu erhalten, sind:

• italienische Staatsbürgerschaft oder Staatsbürgerschaft 
eines EU Staates; 

• Berufsbefähigung; 
• Eintragung im Berufsverzeichnis (Ärztekammer) der Auto-

nome Provinz Bozen;
• Abschluss der Sonderausbildung für Allgemeinmedizin

oder Besitz eines gleichwertigen Titels (Berufsbefähigung
innerhalb 31. Dezember 1994, laut Art. 12 des Landesge-
setzes vom 13.11.1995, Nr. 22);

• Zweisprachigkeitsnachweis C1(oder gleichwertiges, aner-
	 	 kanntes	SSrachzertifikat�	±	�siehe	Seite	����

Die Arbeitsmöglichkeiten sind vielfältig, da in den nächsten Jah-
ren viele Allgemeinmediziner in den Ruhestand versetzt wer-
den.
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Facharztausbildung 
in Südtirol:
Möglichkeiten um Facharzt 
in Südtirol zu werden

Die Autonome Provinz Bozen – Südtirol bietet drei Möglichkeiten 
der Finanzierung der Facharztausbildung an:  

• Facharztausbildung an den Universitäten von Verona und
Padua mit der Absolvierung von Ausbildungsabschnitten in
den Abteilungen der Krankenhäuser des Südtiroler Sani-

  tätsbetriebes;
• Facharztausbildung an Kliniken und Einrichtungen in Öster-

reich und Deutschland;
• grenzüberschreitende Facharztausbildung in den Abteilun-

gen der Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes.

Für sämtliche Informationen zur Facharztausbildung können Sie 
sich an das folgende Amt wenden:

Kontakt:

Abteilung Gesundheit der 
Autonomen Provinz Bozen Südtirol
Amt für Gesundheitsordnung  

	 	 	 KanoniNus�0iFhael�GaPperstra�e	�
	 	 	 �����	%2=(1

	 	 	 Josefine	SSitaler
	 	 	 7el�	���	����	���	���

(�0ail�	Mosefine�spitaler#proYinz�bz�it



Facharztausbildung an 
den Universitäten von 
Verona und Padua

Wie erfolgt der Zugang zur Facharzt-
ausbildung an den Universitäten 
von Verona und Padua? 

Der Zugang erfolgt über ein staatliches, öffentliches Auswahl-
verfahren, das ein Mal jährlich vom Ministerium für Unterricht, 
Universität und Forschung, kurz MIUR genannt, auf dessen 
Homepage http://sabes.news/itmiurhom veröffentlicht wird.

Die Teilnahme an diesem Auswahlverfahren erfolgt mit der 
Online-Einschreibung über das Portal UNIVERSITALY, welches 
vom MIUR zur Verfügung gestellt wird.
Bei der Online-Einschreibung können jene Facharztausbil-
dungsplätze und Fachrichtungen ausgewählt werden, welche 
die Autonome Provinz Bozen - Südtirol reserviert hat und mit 
/andesstiSendium	finanziert	sind�	

Welche Zugangsvoraussetzungen   
sind erforderlich?

• Hochschulabschluss in Medizin;
• Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises C1 (ehem. Ni-

veau A) der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol, ent-
sprechend dem Hochschulabschluss, oder eines gleich-
gestellten Nachweises (Nachweis des europäischen Re-
ferenzraumes C1) oder die positiv abgelegte Prüfung
zur Feststellung der Kenntnis der deutschen und italieni-
schen Sprache. Die Kandidatinnen und Kandidaten kön-
nen im Online-Gesuch auch anführen, dass sie beabsich-
tigen, sich der Prüfung zur Feststellung der Kenntnis der 
deutschen und italienischen Sprache zu unterziehen. 
Informationen zur Prüfung zur Feststellung der Kenntnis 
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der deutschen und italienischen Sprache, welche aus einem 
Hörverständnistest, einer schriftlichen und einer mündlichen 
3rüfunJ	Eesteht,	finden	Sie	unter	dem	/ink	der	$EteilunJ	*e-
sundheit der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol.

http���sabes�neZs�deJesfaFh

Wie werden die Ausbildungsplätze 
vergeben?

Die Kandidaten müssen im Rahmen des Auswahlverfahrens eine 
schriftliche und mündliche Prüfung ablegen. 
Die Facharztausbildungsplätze werden vom Ministerium für Un-
terricht, Universitäten und Forschung (Ministero dell‘istruzione, 
dell‘università e della ricerca – MIUR) zugewiesen. 

Werden die Ärzte von den 
Universitäten angestellt?

Für die Facharztausbildung schließen die Ärzte mit der Universität 
einen Facharztausbildungsvertrag ab.  

Was beinhaltet der 
Facharztausbildungsvertrag?

Der Vertrag regelt die Finanzierung der Facharztausbildung (Sti-
Sendium�	und	die	5echte	und	3Àichten	der	$uszuEildenden�



Stipendium, Sozialbeiträge 
und Versicherung

• Das Stipendium beträgt in den ersten zwei Facharztausbil-
dungsjahren 25.000 Euro Brutto jährlich und ab dem 3. 
Ausbildungsjahr 26.000 Euro Brutto jährlich (Stand Okto-
ber 2018). 

• Das Stipendium wird in 12 Raten ausgezahlt und ist von der 
Einkommenssteuer befreit.

• Die Sozialversicherung erfolgt über die Sonderverwaltung
beim INPS (Istituto Nationale Previdenza Sociale – Natio-
nales Institut für Sozialfürsorge), dessen Kosten zu 1/3 zu
Lasten der/des Auszubildenden (derzeit 24% - Stand Okto-
ber 2018) und 2/3 zu Lasten der Universität gehen.

• Die Unfallversicherung erfolgt über das INAIL (Istituto na-
zionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro – Nationales In-
stitut für die Versicherung gegen Arbeitsunfälle) und geht
ausschließlich zu Lasten der Universität.

• Die	+aftSÀichtversicherunJ	JeJenüEer	Dritten	Jeht	zu	/as�
ten der Universität. Es besteht jedoch die Möglichkeit der
freiwilligen Versicherung für grobe Fahrlässigkeit auf Kosten
des Auszubildenden.

Facharztausbildung und erlaubte, 
vergütete Zusatzdienste

Die Ausbildungszeit der Ärzte beträgt 38 Wochenstunden und be-
inhaltet theoretische und praktische Tätigkeiten. 
Zusätzlich zur wöchentlichen Ausbildungszeit dürfen die Auszu-
bildenden folgende Dienste leisten, für welche sie vorab von der 
ausbildungsverantwortlichen Tutorin oder vom ausbildungsver-
antwortlichen Tutor ermächtigt werden müssen:

 - zeitweilige Vertretungen von Ärzten für Allgemeinmedizin,
-  Wachdienste (Nacht-, Feiertags- und Touristendienste),

	 �	 freiEeruÀiche	7ätiJkeit	innerhalE	der	EinrichtunJ,	in	Zelcher
die Auszubildenden ihre Facharztausbildung absolvieren.

Die ausbezahlten Bezüge für die oben angeführten Dienste wer-
den besteuert. 
Zu diesen Zusatzdiensten erhalten Sie nähere Informationen an 
den Universitäten von Verona und Padua.
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Abwesenheiten

Abwesenheiten aus persönlichen Gründen müssen vorab geneh-
migt werden. Diese können bis zu 30 Arbeitstagen im Jahr für 
Urlaub oder aus anderen persönlichen Gründen beantragt wer-
den und bewirken keine Unterbrechung der Ausbildungszeit bzw. 
müssen nicht nachgeholt werden. 
Abwesenheiten von über 40 aufeinander folgenden Arbeitstagen 
wegen Krankheit bewirken dagegen eine Unterbrechung der Aus-
bildungszeit und müssen nachgeholt werden. Abwesenheiten aus 
Krankheitsgründen müssen umgehend der Universität mitgeteilt 
und durch ein entsprechendes ärztliches Zeugnis belegt werden 
(auch nur bei einem Tag Abwesenheit).

Karenz- und Elternzeit

Ärztinnen in Facharztausbildung haben Anrecht auf Mutterschafts-
schutz und Elternurlaub. Die Abwesenheiten wegen Karenz- und 
Elternurlaub müssen nachgeholt werden.
Der	brztin	steht	die	verSÀichtende	.arenzzeit	zu,	Zelche	zZei	0o-
nate vor und drei Monate nach (oder ein Monat vor und vier Mo-
nate nach) der Geburt des Kindes genossen werden muss.
=usätzlich	zur	verSÀichtenden	.arenzzeit	hat	die	brztin	für	das
Kind, innerhalb dessen achten Lebensjahres, Anrecht auf einen 
fakultativen Elternurlaub von maximal sieben Monaten. 
Elternurlaub kann auch vom Arzt (Vater des Kindes) in Anspruch 
genommen werden.
Während des ersten Lebensjahres des Kindes hat die Mutter das 
Anrecht auf zwei tägliche Ruhepausen von jeweils einer Stunde, 
die auch in einem Block in Anspruch genommen werden können. 
Die beanspruchten Ruhepausen (Stillzeit) müssen nachgeholt 
werden.
Die Absolvierung der Facharztausbildung in Teilzeit ist derzeit an 
den italienischen Universitäten noch nicht möglich.



Klinik oder Einrichtung Fachrichtung

Tirol Kliniken Innsbruck Fast jede Fachrichtung, je  
nach Verfügbarkeit

Barmherzige Brüder Salzburg Ohne Ang. Fachrichtungen
Salzburger Landeskliniken Anästhesie
Landeskrankenhaus Feldkirch Innere Medizin
Landeskrankenhaus Bregenz Pädiatrie

Klinik oder Einrichtung Fachrichtung

Klinikum S. Marien Amberg Pädiatrie, Gynäkologie,
Allg. Chirurgie, Anästhe- 
sie, Innere Medizin

Herzzentrum Leipzig Innere Medizin /
Kardiologie

Klinikum Garmisch Partenk. Innere Medizin
Städtisches Klinikum München Dermatologie

 Thalkirchnerstraße 
Klinikum der Uni. München Dermatologie
Institut und Poliklinik für Arbeitsmedizin
Arbeits- Sozial- und Umwelt-
medizin Universität München
Rottal-Inn Kliniken Eggenfelden Anästhesie
Ruppinerkliniken Neuruppin Neurochirurgie
Stadtkliniken Baden Baden Allgemeine Chirurgie, 

Anästhesie, Gynäkologie,  
Innere Medizin, 
Neurologie, Orthopädie,
Pädiatrie und Radiologie

Universitätsklinik Hamburg Innere Medizin
Deutsche Rentenversicherung   Orthopädie, Rehabilit., 
Bayern Süd Innere Medizin, Anästhe- 

sie, Lungenkrankheiten, 
Umweltmedizin, Sozial- 
medizin, Allergologie, 
Pädiatrie, Diabetologie

Universitätsklinikum Regensburg  Plastische Chirurgie
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Facharztausbildung an 
vertragsgebundenen 
Kliniken in Österreich und  
Deutschland

Das Land verfügt über ein ausgedehntes Netz an Partnern in 
Österreich und Deutschland, welches laufend erweitert wird. 
Derzeit ist die Facharztausbildung mit Finanzierung seitens der 
Autonomen Provinz Bozen - Südtirol in folgenden Kliniken und 
Einrichtungen möglich (siehe Tabelle linke Seite).

Wie erfolgt der Zugang zur Facharzt-
ausbildung an den Kliniken und 
Einrichtungen in Österreich und 
Deutschland?

Der Zugang erfolgt über ein öffentliches Auswahlverfahren der 
Autonomen Provinz Bozen - Südtirol nach Titeln und Kolloqui-
um. Das Auswahlverfahren wird zwei Mal jährlich im Frühjahr 
und im Herbst im Amtsblatt der Region Trient – Südtirol und 
auf der Homepage der Abteilung Gesundheit der Autonomen 
Provinz Bozen – Südtirol veröffentlicht.

	 	 http���sabes�neZs�deproYJes		

Welche Zugangsvoraussetzungen 
sind erforderlich?

• Höchstalter von 56 Jahren;
• Hochschulabschluss in Medizin;
• Eintragung in das Berufsalbum einer Ärzte- und Zahnärzte-

  kammer;



• Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises C1 (ehem. Ni-
veau A) der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol, ent-
sprechend dem Hochschulabschluss, oder eines gleich
gestellten Nachweises (Nachweis des europäischen
Referenzraumes C1) oder die positiv abgelegte Prüfung
zur Feststellung der Kenntnis der deutschen und italie-
nischen Sprache. Die Kandidatinnen und Kandidaten
können im Gesuch auch anführen, dass sie beabsichti-
gen, sich der Prüfung zur Feststellung der Kenntnis der
deutschen und italienischen Sprache zu unterziehen.
Informationen zur Prüfung zur Feststellung der Kenntnis
der deutschen und italienischen Sprache, welche aus
einem Hörverständnistest, einer schriftlichen und einer

	 	 mündlichen	3rüfunJEesteht,	finden	Sie	unterdem	/ink	der
Abteilung Gesundheit der Autonomen Provinz Bozen

  Südtirol.

	 	 http���sabes�neZs�deproYaus

Wie werden die Ausbildungsplätze  
vergeben?

Eine Kommission, welche von der Autonomen Provinz Bozen 
- Südtirol ernannt wird, bewertet die eingereichten Titel und 
erstellt die Rangordnungen. 

Bewertet werden in diesem besonderen Fall:

• der Hochschulabschluss in Medizin;
• bis zur Einreichung des Gesuchs bereits absolvierte 

Facharztausbildungszeiten oder Dienstzeiten;
• Veröffentlichungen und wissenschaftliche Arbeiten.

Die Bewerber, welche auf den ersten drei Plätzen der einzelnen 
fachbezogenen Rangordnungen positioniert sind, stehen in der 
engeren Auswahl des Klinikvorstandes, welcher nach einem 
Gespräch den Gewinner ernennt.
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Wo kann ich das Teilnahmegesuch 
einreichen, um mich für die Fach-
arztausbildung in Österreich und   
Deutschland bewerben zu können?

Das Gesuch muss beim Amt für Gesundheitsordnung, Kanoni-
kus-Michael-Gamper-Straße 1, 39100 Bozen, abgegeben oder 
mittels Einschreibebrief mit Rückantwort an das Amt übermit-
telt werden. 
Im Gesuch sind die Klinik und die Fachrichtung anzuführen, für 
welche sich der Arzt bewirbt. Es kann nur für eine Fachrich-
tung und Einrichtung angesucht werden.

Werden die Ärzte von den Kliniken  
und Einrichtungen angestellt?

Die Dauer und der Inhalt der Facharztausbildung sind durch 
die entsprechenden Ausbildungsordnungen im Ausland festge-
legt und geregelt. Die Facharztanwärter werden in ein Anstel-
lungsverhältnis mit der Klinik oder Einrichtung übernommen 
und sind den dort bediensteten Anwärterinnen und Anwärtern 
JleichJestellt	EzZ�	haEen	dieselEen	5echte	und	3Àichten	soZie	
dasselbe Einkommen. 
Die Facharztanwärter haben Anrecht auf Urlaub, Karenz- und 
Elternzeit, Abwesenheiten aus Krankheitsgründen, Teilzeit 
nach den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Staates 
oder Bundeslandes.

	 'ienVtYerpflichtung

Siehe Seite Nr. 68



Grenzübergreifende 
Facharztausbildung
in Südtirol

Die Autonome Provinz Bozen - Südtirol hat gemeinsam mit 
den Ministerien in Rom und der Österreichischen Ärztekam-
mer ein grenzüberschreitendes Facharztausbildungsmodell 
ausgearbeitet. Aufgrund dieses Modells können Ärzte ihre 
Facharztausbildung aufgrund eines Rotationssystems an 
den Krankenhäusern des Südtiroler Sanitätsbetriebes nach 
der Österreichischen Ausbildungsordnung absolvieren. Die 
Facharztausbildung erfolgt gemäß den einschlägigen Bestim-
mungen der Europäischen Union. Den Ärzten wird der Öster-
reichische Facharzttitel verliehen. 
Die Voraussetzungen für den Zugang zu diesem Facharztaus-
bildungsmodell sind:

• der Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises C1 (ehem. Ni-
veau A) der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol, ent-
sprechend dem Hochschulabschluss, oder eines gleich-
gestellten Nachweises (Nachweis des europäischen Re-
ferenzraumes C1);

• der Besitz der vom italienischen Gesundheitsministerium
anerkannten Urkunde über die Verleihung des akademi-
schen Grades „Doktor der gesamten Heilkunde“, falls 
das Medizinstudium im Ausland absolviert wurde.

Die Ärzte werden vom Südtiroler Sanitätsbetrieb in jenen
Abteilungen und Diensten des Südtiroler Sanitätsbe-
triebes, die vom Ministerium für Bildung, Universität und
Forschung für die Facharztausbildung akkreditiert sind,
auf der Grundlage eines Auswahlverfahrens befristet an-
gestellt. Die Auszubildenden werden von 
Tutoren begleitet. Die Vergütung erfolgt laut den landes-
kollektivvertraglichen Bestimmungen.
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Die Sonderausbildung 
für Allgemeinmedizin 

Wie erfolgt die Ausbildung für 
Allgemeinmedizin?

Die dreijährige Ausbildung in Allgemeinmedizin erfolgt in Süd-
tirol nach der italienischen Rechtsordnung im Rahmen eines 
Lehrgangs, der vom zuständigen Amt für Gesundheitsordnung 
in der Landesabteilung Gesundheit organisiert und durchge-
führt wird. 

Gesetzliche Grundlage in der Provinz Bozen - Südtirol bildet 
das Landesgesetz vom 15. November 2002, Nr. 14.

Nach Abschluss der Ausbildung wird der Titel „Arzt für All-
gemeinmedizin“ verliehen, der auf EU-Ebene anerkannt und 
Voraussetzung ist, um mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst 
einen Vertrag als Arzt in Allgemeinmedizin abschließen zu kön-
nen.
Auf EU-Ebene ist die Ausbildung in Allgemeinmedizin von der 
Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsquali-
fikationen	JereJelt�	

Die Richtlinie sieht die automatische Anerkennung des Titels 
„Arzt für Allgemeinmedizin“ vor, wie im Anhang V der Richtlinie 
angeführt ist. Die in einem Mitgliedsstaat erlassenen Ausbil-
dungsnachweise werden in jedem EU-Mitgliedstaat anerkannt. 

Wie ist die Ausbildung für 
Allgemeinmedizin organisiert?

Die Vollzeitausbildung hat eine Dauer von drei Jahren mit ei-
ner	9erSÀichtunJ	von	��	Wochenstunden	���7aJe�Woche��	Sie	
kann nicht verkürzt werden und wird mit einer Abschlussprü-
fung beendet. Es handelt sich nicht um ein Dienstverhältnis, 
sondern um ein Ausbildungsverhältnis. 
Im Laufe der drei Jahre sind maximal 90 Tage 
erlaubte Abwesenheit (freie Tage) 
vorgesehen. 



Wie erfolgt der Zugang
zur Ausbildung?

Die Zulassung erfolgt über ein öffentliches Auswahlverfahren 
(Wettbewerb) mit einer Aufnahmeprüfung. In der Regel wer-
den jährlich 25 Ausbildungsplätze ausgeschrieben. Die Aus-
schreibung dieser erfolgt einmal im Jahr durch das zuständige 
Amt für Gesundheitsordnung mit je zwei Terminen für die Ab-
gabe der Gesuche, die Prüfung und den Kursbeginn.
Die Termine werden auf der Homepage der Abteilung Gesund-
heit veröffentlicht und per Presseaussendung bekanntgege-
ben.

Die Kandidaten müssen für die Teilnahme am Auswahlverfah-
ren folgende Voraussetzungen vorweisen:

• Hochschulabschluss in Medizin;
• Eintragung in das Berufsalbum der Ärzte- und Zahnärz-

tekammer in Italien (die Anerkennung eines ausländi-
schen Studientitels muss vorher erfolgt sein). Diese Vo-
raussetzung muss erst zum Zeitpunkt des effektiven
Kursbeginns gegeben sein;

• %esitz	des	offiziellen	=ZeisSrachiJkeitsnachZeises	 Ä&�³
der Autonomen Provinz Bozen entsprechend dem Hoch-
schulabschluss (ehem. Niveau A) oder Bescheinigung
über das Bestehen der Sprachprüfung für Ärzte (C1-Ni-
veau), die vom Dienst für Zwei- und Dreisprachigkeit für 
das Amt für Gesundheitsordnung durchgeführt wird;

• Die Kandidaten dürfen das Höchstalter von 61 Jahren
nicht überschritten haben.

Die Aufnahmeprüfung

Das Aufnahmeverfahren sieht eine schriftliche Prüfung in Form 
eines Multiple-Choice-Test mit allgemeinen und Fragen aus der 
Medizin vor.



64|65

Wie ist die praktische und theo-
retische Ausbildung aufgebaut?

Die	Sraktische	$usEildunJ	findet,	laut	Jeltender	$usEildunJs-
ordnung in verschiedenen Abteilungen der Krankenhäuser in 
Südtirol (insgesamt 100 Wochen) sowie in für die Ausbildung 
zugelassenen Praxen von Ärzten für Allgemeinmedizin (insge-
samt 44 Wochen) statt. Die theoretische Ausbildung erfolgt 
durch regelmäßige Seminarbesuche in Bozen. Die Zuweisung 
der Teilnehmer an die vier Gesundheitsbezirke erfolgt in Ab-
sprache mit den Auszubildenden, wobei versucht wird, auf 
Wunschstandorte Rücksicht zu nehmen.

Stipendium, Zusatzentschädigung,  
erlaubte vergütete Zusatzdienste

Das monatliche Ausbildungsstipendium beträgt 2.084,00 €
Erutto	und	unterlieJt	der	SteuerSÀicht�	Wer	im	%esitz	des	offi-
ziellen Zweisprachigkeitsnachweises „C1“ des Landes Südtirols 
(ehem. Niveau A) ist, hat das Anrecht auf eine monatliche 
Zusatzentschädigung von 450,00 € brutto. 

Auf staatlicher Ebene beträgt das Stipendium monatlich 
967,00 € (dies ist zu versteuern).

Außerhalb der wöchentlichen Ausbildungszeit haben die Ärzte 
in	$usEildunJ	die	0öJlichkeit,	auf	freiEeruÀicher	%asis	�steuer-
SÀichtiJ�	Eefristete	9ertretunJ	von	$llJemeinmedizinern	soZie	
Bereitschaftsdienste für die Primärversorgung außerhalb des 
Krankenhauses für Nacht-, Feiertags- und Touristendienste zu 
übernehmen. Andere Tätigkeiten sind gesetzlich nicht erlaubt.

Versicherung und Pension

Da die Ausbildung in Allgemeinmedizin nach italienischem 
Recht ein Ausbildungsvertrag und kein Dienstverhältnis ist, 
müssen die Ärzte in Ausbildung auf eigene Kosten eine Versi-
cherung gegen Berufsrisiken und gegen Unfälle, 
die mit der Ausbildungstätigkeit 
zusammenhängen,



abschließen und den entsprechenden Abschlussbeleg bis zum 
Beginn der Ausbildungstätigkeit einreichen. Die Ausbildungs-
jahre gelten nicht für die Rente, können aber nach italieni-
schem Rentengesetz nachgekauft werden. 

Karenz und Elternzeit 

=usätzlich	zu	den	�	0onaten	verSÀichtender	.arenzzeit	ZeJen	
Mutterschaft sowie Stillstunden sind max. 6 Monate fakultati-
ver Elternurlaub (auch für Väter) möglich und zwar innerhalb 
der ersten 8 Lebensjahre des Kindes und in mehrere Zeitab-
schnitte aufteilbar. Die Ausbildung und das Stipendium wer-
den in dieser Zeit ausgesetzt. Die ENPAM (Fürsorgeinstitut für 
Ärztinnen und Ärzte) sieht jedoch für die fünf Monate Mutter-
schaft einen festgesetzten Betrag als Bezahlung vor. Die Mo-
nate müssen nachgeholt werden, wobei in den Monaten, die 
nachgeholt werden, das Stipendium ausbezahlt wird.

Krankheit

Im Rahmen der Ausbildung ist die Abwesenheit wegen Krank-
heit vorgesehen; lediglich das Überschreiten von 40 aufeinan-
derfolgenden Tagen bewirkt eine Unterbrechung der Ausbil-
dunJ	mit	1achholSÀicht�	

'ienVtYerpflichtung	gegen�ber	GeP					
	 /anG	unG	5�cNzahlpflicht	I�r			 	

Allgemeinmediziner

Ärzte, welche die Ausbildung in Allgemeinmedizin in Südtirol 
absolviert haben, müssen – innerhalb von fünf Jahren nach 
Erlangen des entsprechenden Nachweises – für zwei Jahre die 
Tätigkeit, als Allgemeinmediziner im Landesgebiet ausüben 
����	$rEeitstaJe�,	und	zZar	freiEeruÀich	als	mit	dem	/andes-
gesundheitsdienst vertragsgebundene Ärzte oder im Ange-
stelltenverhältnis sowie in den Formen und Diensten, in denen 
diese Tätigkeit vorgesehen ist.

Ärzte in Allgemeinmedizin, welche dieser 2-jährigen Dienst-
verSÀichtunJ	nicht	EzZ�	nur	teilZeise	nachkommen,	oder	die	
der	9erSÀichtunJ	nicht	nachkommen	können,	Zeil	ihnen	der	
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Zweisprachigkeitsnachweis fehlt, müssen den Gesamtbetrag 
der erhaltenen Zuwendungen und die gesetzlichen Zinsen ab 
dem Zeitpunkt des Erhalts der Zuwendung zurückzahlen. Die-
selEe	9erSÀichtunJ	zur	5ückzahlunJ	Jilt	für	brzte,	Zelche	die	
Ausbildung vor Abschluss derselben freiwillig abbrechen oder 
welche die Ausbildung in Allgemeinmedizin wegen Nichtbeste-
hens der Abschlussprüfung oder wegen zweimaliger negativer 
Bewertung desselben Ausbildungsabschnittes nicht abschlie-
ßen.

Aktuelle Informationen 

$ktuelle	,nformationen	finden	Sie	auf	der	+omeSaJe	der	$E-
teilung Gesundheitswesen

http���sabes�neZs�deproYaus		

Amt für Gesundheitsordnung, Tel. +39 0471 418 140
E-Mail: JesundheitsordnunJ#proYinz�bz�it



DienstverSÀichtunJ	

Welche	Verpflichtung	haben	Ärzte	
gegenüber der Autonomen Provinz  
Bozen - Südtirol, wenn sie mit einer  
Finanzierung der Autonomen Provinz  
Bozen - Südtirol ihre Facharzt-
ausbildung absolviert haben?  

Vor Beginn der Facharztausbildung müssen sich die Ärzte 
schriftlich	verSÀichten,	innerhalE	von	zehn	Jahren	nach	Erlan-
gung des Facharzttitels auf dem Gebiet der Autonomen Pro-
vinz Bozen - Südtirol für vier Jahre Vollzeitdienst in einer öf-
fentlichen	EinrichtunJ	oder	freiEeruÀich	zu	leisten�	

Wurde die Finanzierung nicht für die Gesamtdauer der 
Facharztausbildung gewährt, so verkürzt sich der zu leistende 
Dienst im Verhältnis zur Dauer der Finanzierung. 

Die	DienstverSÀichtunJ	Jilt	auch	dann	als	einJehalten,	Zenn	
der Arzt nachweist, dass er innerhalb einer Frist, die eine voll-
ständiJe	ErfüllunJ	der	9erSÀichtunJ	ermöJlicht,	um	$ufnah-
me in den Landesgesundheitsdienst angesucht und am ent-
sprechenden öffentlichen Auswahlverfahren teilgenommen 
hat, aus dem er als geeignet hervorgegangen ist, jedoch vom 
Südtiroler Sanitätsbetrieb nicht zum Dienstantritt aufgefordert 
wurde. 

%ei	1ichterfüllunJ	der	DienstverSÀichtunJ	muss	der	$rzt	den	
Gesamtbetrag der während der Ausbildungszeit erhaltenen Fi-
nanzierung samt Zinsen zurückzahlen. 

Dieselbe Reglung gilt auch dann, wenn  der Arzt die Facharztaus-
bildung abbricht oder wenn er die Facharztausbildung wegen 
Nichtbestehens der Prüfungen oder wegen negativer Bewer-
tung des ganzen Ausbildungsjahres nicht abschließt.
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Unterstützung für 
das Erlernen der 
zweiten Sprache

Für jene Mitarbeiter, welche einen befristeten Arbeitsvertrag 
abgeschlossen haben und nicht im Besitz des Zweisprachig-
keitsnachweises sind, bietet der Sanitätsbetrieb kostenlose in-
terne Sprachkurse für die Niveaus A0, A1 und A2, an. 

a) Die Teilnahme an internen oder externen Sprachkur-
	 	 	 sen	ist	verSÀichtend	�man	kann	auch	an	Eeiden	$rten	

von Sprachkursen teilnehmen), davon hängt auch
eine eventuelle Erneuerung des befristeten 
Arbeitsvertrages ab.

b) Um an diesen Kursen teilnehmen zu können, muss
der Mitarbeiter bei der Einstellung einen Bogen zur
Selbsteinschätzung der Sprachkompetenz und zur
nachfolgenden Einstufung in das jeweilige Sprachni-
veau ausfüllen.

c) Die Kurse werden von betriebsinternen Referenten
gestaltet, das didaktische Material wird von den je-
weiligen Personalämtern zum Zeitpunkt der Einstel-
lung ausgehändigt.

d) Wenn ein Mitarbeiter sich für die Teilnahme am
betriebsexternen Kurs entscheidet, wird die Teilnah-
me vonseiten des Sanitätsbetriebes nach Vorlage der 
Rechnung und der Teilnahmebestätigung mit einem
maximalen Beitrag von 500,00 € vergütet.
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Freizeitvereine
Jeder Gesundheitsbezirk verfügt über einen Freizeitverein (Be-
zeichnung: Freizeitring). Ziel ist: die Gemeinschaft der Mitarbei-
ter und ihre Integration in den Betrieb zu fördern. 

Dabei sollen in ungezwungener Form die Beziehungen zwischen 
den Mitarbeitern des Gesundheitsbezirks anhand verschiedener 
sportlichen, kulturellen, und anderer sozialer Veranstaltungen 
auch außerhalb der Arbeitszeit gefördert werden.

Alle Mitarbeiter können Mitglied des Freizeitrings werden und 
selbst Vorschläge für neue Aktionen und Angebote einbringen.

Der Veranstaltungskalender des Freizeitvereines wird jährlich 
ausgearbeitet. Die detaillierten Jahresprogramme stehen im In-
tranet der Gesundheitsbezirke zur Einsicht bereit.

Wohnmöglichkeiten
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb stellt Wohnungen zur Verfügung, 
welche sich in der Nähe der Krankenhäuser von Bozen und Inni-
chen	Eefinden�

Für die Einschreibung in die Rangordnung zur Vergabe der Dienst-
wohnungen muss ein schriftliches Ansuchen eingereicht werden. 
Der Mietbetrag wird direkt vom Gehalt abgezogen.
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Bozen
(Gesundheitsbezirk Bozen)

In Bozen stehen 149 Einzelwohnungen mit Balkon, Kochnische 
und Bad zur Verfügung. In der Miete inbegriffen sind sowohl die 
Betriebs- als auch die Nebenkosten. Die Miete beträgt  monatlich 
430 €. Eine Kaution in der Höhe von 994,00 € ist vor dem Bezug 
der	WohnunJ	zu	entrichten	und	Zird	Eei	der	$uÀösunJ	des	0iet-
vertrages vollständig rückerstattet, sofern sich die Wohnung in 
tadellosem	=ustand	Eefindet�

Das Anfrage-Formular kann unter dem Link www.sabes.it unter 
„Formulare“ heruntergeladen werden.

Innichen
(Gesundheitsbezirk Bruneck)

In Innichen kann die Anfrage für eine Wohnung für eine bis zwei 
Personen gestellt werden. Für die Anfrage kann man sich an das 
Personalbüro des Krankenhauses Innichen unter folgender Num-
mer wenden: +39 0474 917 008 

Es werden 20 Wohnungen zur Verfügung gestellt und die Miete 
beträgt 107,00 € für eine Person und 218,00 € für 2 Personen.

Wohnen mit Familie

Für eine größere Mietwohnung muss sich der Mitarbeiter an pri-
vate Immobilienagenturen wenden. Das Team für die Personalan-
werbung des Betriebes unterstützt Sie dabei gerne. 
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Parkplatz
In jedem Krankenhaus des Südtiroler Sanitätsbetriebes können 
Mitarbeiter gegen eine geringe Gebühr Parkplätze mieten. 

Einheitliches 
Garantiekomitee 

Seit 2014 ist im Südtiroler Sanitätsbetrieb das „Einheitliche 
Garantiekomitee“ tätig, welches sich für ein besseres Wohlbe-

des Betriebes einsetzt.

Dieses Komitee hat folgende Arbeitsschwerpunkte:

• Aktionen zur Durchsetzung der Chancengleichheit so-
wie der Gleichheit der Würde der Person am Arbeits-
platz;

• Aktionspläne für die Sicherung der Chancengleichheit;
• Bewertung von Vorfällen direkter oder indirekter Dis-

kriminierung am Arbeitsplatz.

Detaillierte Informationen 
können aus dem internen 
Reglement des Komitees 
entnommen werden:
http://www.sabes.it/de/karriere.asp

Kontakt:
Sekretariat: 
EG-Komitee@sabes.it, 
Rossinistr. 7, Meran
Tel. +39 0473 268 344
E-Mail: ulrike.loesch@sabes.it
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Kinderbetreuung 
(Kinderhort, 
Sommerbetreuung)   

In jedem Gesundheitsbezirk des Südtiroler Sanitätsbetriebes gibt 
es eine Betreuungseinrichtung, welche das ganze Jahr über Kin-
der von Mitarbeitern des Gesundheitsbezirkes aufnimmt. Diese 
Betreuungseinrichtungen sind ein wichtiger Beitrag zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf.

Um dem Bedarf der Eltern gerecht zu werden sind die Betreu-
unJszeiten	soZeit	Zie	möJlich	Àe[iEel	Jestaltet�	Einschränkun-
gen sind nur aus pädagogischen Gründen vorgesehen. So sollte 
etwa die tägliche maximale Betreuungszeit des Kindes in der Re-
gel nicht acht Stunden überschreiten.

Die Kinderhorte sind als „Mikro-Einrichtungen“ eingestuft und 
Eieten	eine	Àe[iEle	%etreuunJszeit,	JanzjähriJe	gffnunJszeiten,
Professionalität, Zweisprachigkeit und familiäres Ambiente.

In einigen Gesundheitsbezirken wird für die Kinder eine Sommer-
betreuung angeboten.

Die Verantwortlichen für die Kinderbetreuung in den verschiede-
nen Gesundheitsbezirken sind:

Bozen 0aria	$ntonietta	&araPia
Tel. +39 0471 908 776    
E-Mail: Pariaantonietta�FaraPia#sabes�it

Meran $rnold	7roeJer
Tel. +39 0473 251 336
E-Mail: arnold�troeJer#sabes�it

Brixen 0arNus	7haler
Tel. +39 0472 812 128 
E- Mail: ParNus�thaler#sabes�it

Bruneck 9eroniNa	%runner
Tel: +39 0474 586 003 
E-Mail: YeroniNa�brunner#sabes�it



Möglichkeiten für die Aufnahme

Der Zugang ist über eine Rangordnung geregelt.

Für die Kinder der Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes, 
die nicht in die Rangordnungen aufgenommen werden können, 
bemühen sich der Sanitätsbetrieb und das Land Südtirol um al-
ternative Betreuungsmöglichkeiten. 

Voraussetzungen für die 
Kinderbetreuung

Zugangsberechtigt sind primär die Kinder der Mitarbeiter des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes im Alter von 9 Monaten bis zur Voll-
endung des dritten Lebensjahres. Bei Verfügbarkeit von Plätzen 
können auch Kinder bis maximal 12 Jahren aufgenommen wer-
den. Außerdem können Kinder sporadisch auch tageweise be-
treut werden.

Kinderhortgebühren

Die Kinderhortgebühren betragen ca. 300,00 € monatlich. Eine 
einkommensbedingte Ermäßigung der Gebühren kann beantragt 
werden.
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Elternzeit und andere   
Freistellungen 

Um zu gewährleisten, dass die Eltern ihrer Erzieherrolle ge-
recht werden können, bietet der Südtiroler Sanitätsbetrieb 
sSezifische	FreistellunJen	an�

1. Elternzeit im Ausmaß von 8 Monaten innerhalb des 12. Le-
bensjahres des Kindes (bei der Freistellung beider El-
tern summiert sich der Zeitraum auf bis zu 11 Monaten).
Die Elternzeit ist unterteilbar und die Entlohnung beläuft
sich in diesem Zeitraum auf 30 % des Gehalts.

Beispiel:

Elternzeit Vater  8 Monate + 
Elternzeit Mutter  3 Monate = 11 Monate

Elternzeit Mutter  8 Monate + 
Elternzeit Vater  3 Monate= 11 Monate

Alleinerziehende   11 Monate

2. Als Alternative bzw. zusätzlich zur Elternzeit können die
Väter/Mütter für eine maximale Dauer von 2 Jahren und
innerhalb des 12. Lebensjahres des Kindes den sog. War-
testand für das Personal mit Kindern in Anspruch neh-
men. Für die Inanspruchnahme dieses Wartestandes
muss der Antragsteller mindestens 3* oder 4* Dienst-
jahre aufweisen. 

Dieser Wartestand wird zwar nicht bezahlt, aber die Pen-
sionsbeiträge werden vonseiten des Betriebes für die-
sen Zeitraum weiterhin eingezahlt. Der Wartestand 
kann in zwei Zeitabschnitten genossen und zum Teil auch
in Form einer Teilzeitarbeit in Anspruch genommen wer-
den. Zusammengenommen können die Mutter und der
Vater die Elternzeit und den Wartestand für das Personal 
mit Kindern für maximal 31 Monate pro Kind genießen.
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  > 3* oder 4* Dienstjahre:

Falls Vater/Mutter keine Stammrolle (Stelle mit einem unbefristeten
Arbeitsvertrag) hat, muss er/sie mindestens drei Dienstjahre aufwei-
sen und die Eignung für die jeweilige Einstellung in einem Auswahlver-
fahren bei einem Wettbewerb erhalten haben, oder er/sie weist 4
Dienstjahre auf und es bestand keine Möglichkeit an einem Wettbe-
werb teilzunehmen.

 3. Als Alternative zur Elternzeit und zum Wartestand kann
der    Vater/die   Mutter      die      Freistellung      aus       Erziehungsgründen
beanspruchen, sofern diese nicht bereits schon von der
Mutter beansprucht wird und sofern der Vater mindes-
tens 3 oder 4 Dienstjahre aufweisen kann. Diese Frei-
stellung muss unmittelbar nach dem obligatorischen
Mutterschaftsurlaub in einem einzigen Zeitabschnitt be-
ansprucht werden, wobei man für 2 Jahre von der Arbeit 
fernbleiben kann. Bei Zwillingen können weitere 12 Mo-
nate bzw. insgesamt 3 Jahre in Anspruch genommen

  werden.

4.Die Väter können innerhalb des ersten Lebensjahres des
Kindes und unter bestimmten Umständen (Informatio-
nen bei den Personalämtern) auch tägliche Ru-
hepausen nutzen.

5.Falls das Kind in ein Krankenhaus zur stationären Auf-
nahme eingewiesen wird, kann der Vater/die Mutter einen
bezahlten Wartestand in Anspruch nehmen.
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Weitere Auskünfte können die Personalämter der jeweiligen 
%ezirke	erteilen�	8nter	dem folJenden	/ink	findet	man	die	%ro-
schüre mit den verschiedenen Informationen (Abschnitt „au-
ditfamilieundberuf“).

http���ZZZ�sabes�it�de�9adePeNuP�asp
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deckt das ganze Gebiet der Provinz ab und wird durch die Ver-
bindung verschiedener Verkehrsmittel garantiert: 

• Linienbusse 
• Regionalzüge für die Tarifstrecken der Provinz Bozen 

bis nach Trient 
• Seilbahnen (Ritten, Jenesien, Kohlern, Vöran, Mölten, 

Meransen)

Alle diese Transportdienste weisen ein einziges Tarif- und Fahr-
plansystem auf. Ausgenommen von diesem System sind nur 
die Langstreckenzüge (Intercity, Eurocity, Euronight, Le Frec-
ce).

In den Zügen der Provinz Bozen und der Region Trentino-Süd-
tirol sind auch die interregionalen, die nationalen sowie die 
internationalen Tickets der Trenitalia gültig.

Für Studenten, Arbeitnehmer und bestimmte Personengrup-
pen sind Preisnachlässe vorgesehen.

Auf Smartphones kann die App „Südtirol2Go“ heruntergeladen 
werden, welche einen schnellen Zugriff zu den aktuellen Fahr
plänen und eine schnelle Wahl des benötigten Verkehrsmittels 
ermöglicht.



Südtirol gilt europaweit als Modell für ein friedliches Zusam-
menleben zwischen verschiedenen Volks- und Sprachgruppen. 
Die	 drei	 offiziellen	 /andessSrachen	 sind	Deutsch,	 ,talienisch	
und Ladinisch. Es gibt deutsch, italienisch und ladinische Schu-
len und mit der Freien Universität Bozen sogar eine dreispra-
chige, international ausgerichtete Universität, in der die Vorle-
sunJen	auf	Deutsch,	,talienisch	und	EnJlisch	stattfinden�	Die	
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“ ar-
beitet mit mehreren Universitäten in Italien und dem deutsch-
sprachigen Ausland zusammen und bietet eine zweisprachige 
Ausbildung (Deutsch, Italienisch) für verschiedene Berufe im 
Gesundheitsbereich an.

Ganz der Forschung widmet sich die Europäische Akademie 
(Eurac), deren Institut für Mumienforschung unter anderem 
über die älteste Gletschermumie der Welt wacht, den „Ötzi“.

Außerdem gibt es in Südtirol eine hohe Dichte an mittelständi-
schen Unternehmen mit einmaligem Know-how, die internati-
onal tätig und stets auf der Suche nach Fachkräften sind.



Südtirol ist für Sportler und Menschen, die sich gerne in der 
freien Natur bewegen, ein Traum. Die Möglichkeiten reichen 
vom Schwimmen und Surfen in und auf dem wärmsten Ba-
desee des Alpenraums (Kalterersee) bis hin zum Mountain-
biken, Klettern und Bergsteigen auf den bis zu 3.905 Meter 
hohen Bergen (Ortler, höchster Berg Südtirols). Wer es ge-
mütlicher haben will, cruist auf einem der vielen Radwege in 
den Talsohlen oder nutzt eine der vielen Seilbahnen, um an-
schließend eine kleine Wanderung zu machen oder einfach die 
Aussicht zu genießen.

Die Dolomiten mit ihren bizarren Felstürmen sind bereits seit 
2009 von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt und bie-
ten gerade im Winter eine beeindruckende Kulisse für Skifah-
rer, Snowboarder, Skilangläufer, Tourenskigeher und Schnee-
schuhwanderer. Ganze 26 Skigebiete bieten rund 1.200 
Kilometer Piste für Skifahrer und Snowboarder. Dazu kommen 
noch jede Menge Kilometer an naturbelassenen Rodelbahnen, 
die Spaß für die ganze Familie bieten. Anschließend bietet sich 
eines der vielen öffentlichen Schwimmbäder mit angeschlos-
sener Sauna zur Entspannung an – etwa die Thermen Meran.

Gelegenheiten, den Feierabend oder das Wochenende gemüt-
lich zu verbringen, gibt es in Südtirol das ganze Jahr über 
reichlich. Die Möglichkeiten reichen von Kleinkunsttheatern, 
internationalen Theaterveranstaltungen – etwa im Stadtthe-
ater Bozen – bis hin zu klassischen Konzerten – zum Beispiel 
des bekannten Haydn-Orchesters von Bozen und Trient.

Das	alljährlich	Ende	 Juni	 stattfindende	Südtirol	 Jazz	Festival	
genießt einen internationalen Ruf und zieht immer wieder be-
kannte Musikgrößen an. Nicht unerwähnt bleiben sollen die 
Weihnachtsmärkte,	die	in	vielen	Städten	und	Dörfern	stattfin-
den und diesen ein besonderes Flair verleihen.
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Der Oswald-von-Wolkenstein-Ritt – ein Geschicklichkeitswett-
kampf für Reiter – oder die Ritterspiele in Schluderns bie-
ten alle Jahre wieder Unterhaltung für Groß und Klein. Wem 
das alles zu hektisch ist, der kann eine der 800 Burgen oder 
Schlösser Südtirols besichtigen.

In Sachen Lebensqualität steht Südtirol sehr gut da. Mehrmals 
in den vergangenen Jahren stand Südtirols Landeshauptstadt 
Bozen im italienweiten Ranking für Lebensqualität der Tages-
zeitung „ItaliaOggi“ an erster Stelle.

Erarbeitet wird diese Rangliste von der Universität „La Sapien-
za“ in Rom. Neben den Bereichen Wirtschaft und Arbeit werden 
dabei auch Kriterien wie Umwelt, Kriminalität, persönliches 
und soziales Unbehagen, Bevölkerungsdichte, Finanzdienst-
leistungen und Bildungseinrichtungen, Gesundheitssystem, 
Freizeitangebot und Lebensstandard zur Analyse herangezo-
gen.

Die Küche in Südtirol ist eine köstliche Mischung aus italie-
nisch-habsburgisch-modern und mittlerweile weit über die 
Grenzen hinaus bekannt. Insgesamt 19 Restaurants mit min-
destens einem Michelin-Stern – eines wurde gar mit drei Ster-
nen ausgezeichnet - zeugen vom hohen Niveau der Südtiroler 
Küche. 

Südtirol bietet für Kunst- und Kulturinteressierte einiges. Ne-
ben dem Mountain Messner Museum mit seinen sechs – zum 
Teil sehr spektakulären – Standorten ist selbstverständlich das 
Archäologie-Museum mit der jahrtausendealten Gletschermu-
mie Ötzi zu nennen. Daneben bietet das Naturmuseum in Bo-
zen Spaß für die ganze Familie und auch das Museum für mo-
derne und zeitgenössische Kunst, „Museion“ weiß große und 
kleine Besucher zu faszinieren. Insgesamt gibt es in Südtirol 
115 Museen und Ausstellungsorte, die besucht werden kön-
nen. Vom Wein-Museum über das Schreibmaschinenmuseum 
bis hin zur Miniatur-Eisenbahnwelt ist für jeden etwas dabei.



Weitere Details können Sie aus den folgenden Internetseiten 
entnehmen:
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Suedtirolerland

Kultur	Südtirol Suedtirol	Info

Gesundheit	und	Wohlbefinden,	
Sport	und	Freizeit
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Facharzt /Fachärztin -
 INITIATIVBEWERBUNG 
https://sabes.onboard.org/
jobs/O54W2bm9?from_
career_page=true

Kontakt

Amt für Recruiting

T.A.Edison-Straße 10/D
39100 Bozen (Italien)
E-Mail: recruiting@sabes.it
Tel: +39 0471 223 642

+39 0471 223 634
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